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Bundesgesetz  
über die Alters- und  
Hinterlassenenversicherung 

(AHVG)1  
vom 20. Dezember 1946 (Stand am 1. Januar 2026) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 112 Absatz 1 der Bundesverfassung2,3  
nach Einsicht in die Botschaften des Bundesrates vom 24. und 29. Mai und vom  
24. September 19464, 

beschliesst: 

Erster Teil: Die Versicherung 

Erster Abschnitt:5 Anwendbarkeit des ATSG 

Art. 1 

1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20006 über den Allgemei-
nen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die im ersten Teil geregelte 
Alters- und Hinterlassenenversicherung anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz 
nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. 

2 Das ATSG ist, mit Ausnahme der Artikel 32 und 33, nicht anwendbar auf die Ge-
währung von Beiträgen zur Förderung der Altershilfe (Art. 101bis).7    
  

 AS 63 837; BS 8 447 
1 Abkürzung beigefügt gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision),  

in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). 
2 SR 101 
3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 

seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
4 BBl 1946 II 365 589 III 590 
5 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

6 SR 830.1 
7 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3453; BBl 2002 803). 
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Erster Abschnitt a:8 Die versicherten Personen 

Art. 1a9 Obligatorisch Versicherte10 

1 Versichert nach diesem Gesetz sind:11 

a.12 die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz; 

b. die natürlichen Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben; 

c.13 Schweizer Bürger, die im Ausland tätig sind: 

1. im Dienste der Eidgenossenschaft, 

2. im Dienste der internationalen Organisationen, mit denen der Bundesrat 
ein Sitzabkommen abgeschlossen hat und die als Arbeitgeber im Sinne 
von Artikel 12 gelten, 

3. im Dienste privater, vom Bund namhaft subventionierter Hilfsorganisati-
onen nach Artikel 11 des Bundesgesetzes vom 19. März 197614 über die 
internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. 

1bis Der Bundesrat regelt die Einzelheiten von Absatz 1 Buchstabe c.15 

2 Nicht versichert sind: 

a.16 ausländische Staatsangehörige, die Privilegien und Immunitäten gemäss den 
Regeln des Völkerrechts geniessen; 

b. Personen, die einer ausländischen staatlichen Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung angehören, sofern der Einbezug in die Versicherung für sie eine 
nicht zumutbare Doppelbelastung bedeuten würde; 

c.17 Selbstständigerwerbende und Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeit-
geber, welche die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nur für eine ver-
hältnismässig kurze Zeit erfüllen; der Bundesrat regelt die Einzelheiten.   

  

8 Ursprünglich Erster Abschn. 
9 Ursprünglich Art. 1. 
10 Gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 

(AS 1996 2466; BBl 1990 II 1), wurden sämtliche Randtitel in Sachüberschriften umge-
wandelt. 

11 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

12 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

13 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2677; BBl 1999 4983). 

14 SR 974.0 
15 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2677; BBl 1999 4983). 
16 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
17 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 
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3 Die Versicherung können weiterführen: 

a. Personen, die für einen Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz im Ausland tätig 
sind und von ihm entlöhnt werden, sofern dieser sein Einverständnis erklärt; 

b. nicht erwerbstätige Studierende, die ihren Wohnsitz in der Schweiz aufgeben, 
um im Ausland einer Ausbildung nachzugehen, bis zum 31. Dezember des 
Jahres, in welchem sie das 30. Altersjahr vollenden.18 

4 Der Versicherung können beitreten: 

a. Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die auf Grund eines internationalen 
Abkommens19 nicht versichert sind; 

b.20 Schweizer Angestellte eines institutionellen Begünstigten nach Artikel 2 Ab-
satz 1 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 200721, die Vorrechte, Immunitäten 
und Erleichterungen geniessen, sofern sie aufgrund eines Abkommens mit die-
sem Begünstigten nicht obligatorisch in der Schweiz versichert sind; 

c. im Ausland wohnhafte nicht erwerbstätige Ehegatten von erwerbstätigen Per-
sonen, die nach Absatz 1 Buchstabe c, Absatz 3 Buchstabe a oder auf Grund 
eines internationalen Abkommens versichert sind.22 

5 Der Bundesrat bestimmt im Einzelnen die Bedingungen für die Weiterführung der 
Versicherung nach Absatz 3 und für den Beitritt nach Absatz 4; ferner legt er die Ein-
zelheiten bezüglich Rücktritt und Ausschluss fest.23 

Art. 224 Freiwillige Versicherung 

1 Schweizer Bürger und Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft oder der Europäischen Freihandelsassoziation, die nicht in einem Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Freihandelsassoziation 
leben, können der freiwilligen Versicherung beitreten, falls sie unmittelbar vorher 
während mindestens fünf aufeinander folgenden Jahren obligatorisch versichert wa-
ren.25 

  

18 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 
BBl 1990 II 1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit  
1. Jan. 2001 (AS 2000 2677; BBl 1999 4983). 

19 Ausdruck gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in 
Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass 
berücksichtigt 

20 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 10 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 6637; BBl 2006 8017). 

21 SR 192.12 
22 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 

BBl 1990 II 1). Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. 
Jan. 2003 (AS 2002 3453; BBl 2002 803). 

23 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2677; BBl 1999 4983). 

24 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2677; BBl 1999 4983). 

25 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 14. Dez. 2001 betreffend die Bestimmungen über 
die Personenfreizügigkeit im Abk. zur Änd. des Übereink. zur Errichtung der EFTA,  
in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 685; BBl 2001 4963). 
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2 Die Versicherten können von der freiwilligen Versicherung zurücktreten. 

3 Versicherte, welche die nötigen Auskünfte nicht erteilen oder ihre Beiträge nicht 
fristgerecht bezahlen, werden aus der freiwilligen Versicherung ausgeschlossen. 

4 Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten betragen 8,7 Prozent des massgeben-
den Einkommens. Die Versicherten müssen aber in jedem Fall den Mindestbeitrag von 
870 Franken26 im Jahr entrichten.27 

5 Nichterwerbstätige bezahlen einen Beitrag nach ihren sozialen Verhältnissen. Der 
Mindestbeitrag liegt bei 870 Franken28 pro Jahr. Der Höchstbeitrag entspricht dem 
25-fachen Mindestbeitrag.29 

6 Der Bundesrat erlässt ergänzende Vorschriften über die freiwillige Versicherung; er 
bestimmt insbesondere die Frist und die Modalitäten des Beitritts, des Rücktritts und 
des Ausschlusses. Ferner regelt er die Festsetzung und Erhebung der Beiträge sowie 
die Gewährung von Leistungen. Er kann die Bestimmungen betreffend die Dauer der 
Beitragspflicht, die Berechnung der Beiträge sowie den Beitragsbezug den Besonder-
heiten der freiwilligen Versicherung anpassen.  
Zweiter Abschnitt: Die Beiträge 

A. Die Beiträge der Versicherten 

I. Die Beitragspflicht 

Art. 3 Beitragspflichtige Personen 

1 Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben.30 

1bis Für Nichterwerbstätige beginnt die Beitragspflicht am 1. Januar nach Vollendung 
des 20. Altersjahres. Sie dauert bis zum Ende des Monats, in dem die Nichterwerbstä-
tigen das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 erreichen.31 

2 Von der Beitragspflicht sind befreit: 

a.32 die erwerbstätigen Kinder bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie 
das 17. Altersjahr zurückgelegt haben; 

  

26 Betrag gemäss Art. 2 Abs. 2 der V vom 28. Aug. 2024 über Anpassungen an die Lohn- 
und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO ab dem Jahr 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2025  
(AS 2024 463). 

27 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Steuerreform und die AHV-
Finanzierung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 2395 2413; BBl 2018 2527). 

28 Betrag gemäss Art. 2 Abs. 2 der V vom 28. Aug. 2024 über Anpassungen an die Lohn- 
und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO ab dem Jahr 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2025  
(AS 2024 463). 

29 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Steuerreform und die AHV-
Finanzierung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 2395 2413; BBl 2018 2527). 

30 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

31 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

32 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1956, in Kraft seit 1. Jan. 1957  
(AS 1957 262; BBl 1956 I 1429). 
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b. und c. …33 

d.34 mitarbeitende Familienglieder, die keinen Barlohn beziehen, bis zum 31. De-
zember des Jahres, in welchem sie das 20. Altersjahr vollendet haben. 

e. …35 

3 Die eigenen Beiträge gelten als bezahlt, sofern der Ehegatte Beiträge von mindestens 
der doppelten Höhe des Mindestbeitrages bezahlt hat, bei: 

a. nichterwerbstätigen Ehegatten von erwerbstätigen Versicherten; 

b. Versicherten, die im Betrieb ihres Ehegatten mitarbeiten, soweit sie keinen 
Barlohn beziehen.36 

4 Absatz 3 findet auch Anwendung für die Kalenderjahre, in denen: 

a. die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird; 

b. der erwerbstätige Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt.37  
II. Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten 

Art. 438 Bemessung der Beiträge 

1 Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten werden in Prozenten des Einkommens 
aus unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit festgesetzt. 

2 Der Bundesrat kann von der Beitragsbemessung ausnehmen: 

a. das Erwerbseinkommen aus einer im Ausland ausgeübten Tätigkeit; 

b.39 das nach Erreichen des Referenzalters nach Artikel 21 Absatz 1 erzielte Er-
werbseinkommen bis zur Höhe des anderthalbfachen Mindestbetrages der Al-
tersrente nach Artikel 34 Absatz 5; der Bundesrat räumt den Versicherten die 
Möglichkeit ein, auf die Ausnahme von der Beitragsbemessung zu verzichten. 

  

33 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), mit Wirkung 
seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

34 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). 

35 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 1953, mit Wirkung seit 1. Jan. 1954  
(AS 1954 211; BBl 1953 II 81). 

36 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

37 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

38 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). 

39 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 
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Art. 5 Beiträge von Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit  
1. Grundsatz 

1 Vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, im folgenden massgebender 
Lohn genannt, wird ein Beitrag von 4,35 Prozent erhoben.40 

2 Als massgebender Lohn gilt jedes Entgelt für in unselbständiger Stellung auf be-
stimmte oder unbestimmte Zeit geleistete Arbeit. Der massgebende Lohn umfasst auch 
Teuerungs- und andere Lohnzulagen, Provisionen, Gratifikationen, Naturalleistungen, 
Ferien- und Feiertagsentschädigungen und ähnliche Bezüge, ferner Trinkgelder, so-
weit diese einen wesentlichen Bestandteil des Arbeitsentgeltes darstellen. 

3 Als massgebender Lohn für mitarbeitende Familienglieder gilt nur der Barlohn: 

a. bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 20. Altersjahr vollendet 
haben; sowie 

b.41 nach dem letzten Tag des Monats, in welchem sie das Referenzalter nach Ar-
tikel 21 Absatz 1 erreicht haben.42 

4 Der Bundesrat kann Sozialleistungen sowie anlässlich besonderer Ereignisse erfol-
gende Zuwendungen eines Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer vom Einbezug in den 
massgebenden Lohn ausnehmen. 

5 …43 

Art. 644 2. Beiträge der Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber 

1 Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber nicht beitragspflichtig ist, bezahlen auf ihrem mas-
sgebenden Lohn Beiträge von 8,7 Prozent. 

2 Die Beiträge der Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber nicht beitragspflichtig sind, kön-
nen gemäss Artikel 14 Absatz 1 erhoben werden, wenn der Arbeitgeber dem zustimmt. 
In diesem Falle beträgt der Beitragssatz für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer je 
4,35 Prozent des massgebenden Lohnes. 

Art. 745 3. Globallöhne 

Der Bundesrat kann für mitarbeitende Familienmitglieder in der Landwirtschaft Glo-
ballöhne festsetzen. 

  

40 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Steuerreform und die AHV-
Finanzierung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 2395 2413; BBl 2018 2527). 

41 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

42 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

43 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1956 (AS 1957 262; BBl 1956 I 1429). Auf-
gehoben durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit, mit 
Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 359; BBl 2002 3605). 

44 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Steuerreform und die AHV-
Finanzierung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 2395 2413; BBl 2018 2527). 

45 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 
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Art. 846 Beiträge von Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 
1. Grundsatz 

1 Vom Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit wird ein Beitrag von 8,1 Pro-
zent erhoben. Das Einkommen wird für die Berechnung des Beitrages auf die nächsten 
100 Franken abgerundet. Beträgt es weniger als 60 50047, aber mindestens 
10 100 Franken48 im Jahr, so vermindert sich der Beitragssatz nach einer vom Bun-
desrat aufzustellenden sinkenden Skala bis auf 4,35 Prozent. 

2 Beträgt das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 10 000  Franken49 oder 
weniger im Jahr, so hat der Versicherte den Mindestbeitrag von 435 Franken50 im Jahr 
zu entrichten, es sei denn, dieser Betrag sei bereits auf seinem massgebenden Lohn 
entrichtet worden. In diesem Fall kann er verlangen, dass der Beitrag für die selbst-
ständige Erwerbstätigkeit zum untersten Satz der sinkenden Skala erhoben wird. 

Art. 9 2. Begriff und Ermittlung 

1 Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit ist jedes Erwerbseinkommen, das 
nicht Entgelt für in unselbständiger Stellung geleistete Arbeit darstellt. 

2 Das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit wird ermittelt, indem vom hier-
durch erzielten rohen Einkommen abgezogen werden: 

a. die zur Erzielung des rohen Einkommens erforderlichen Gewinnungskosten; 

b. die der Entwertung entsprechenden, geschäftsmässig begründeten Abschrei-
bungen und Rückstellungen geschäftlicher Betriebe; 

c. die eingetretenen und verbuchten Geschäftsverluste; 

d.51 die vom Geschäftsinhaber in der Berechnungsperiode vorgenommenen Zu-
wendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen Personals, so-
fern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist, sowie Zuwendungen 
für ausschliesslich gemeinnützige Zwecke; 

e.52 die persönlichen Einlagen in Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, soweit 
sie dem üblichen Arbeitgeberanteil entsprechen; 

  

46 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Steuerreform und die AHV-
Finanzierung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 2395 2413; BBl 2018 2527). 

47 Betrag gemäss Art. 1 Bst. a der V vom 28. Aug. 2024 über Anpassungen an die Lohn- und 
Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO ab dem Jahr 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2025  
(AS 2024 463). 

48 Betrag gemäss Art. 1 Bst. b der V vom 28. Aug. 2024 über Anpassungen an die Lohn- und 
Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO ab dem Jahr 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2025  
(AS 2024 463). 

49 Betrag gemäss Art. 2 Abs. 1 der V vom 28. Aug. 2024 über Anpassungen an die Lohn- 
und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO ab dem Jahr 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2025  
(AS 2024 463). 

50 Betrag gemäss Art. 2 Abs. 2 der V vom 28. Aug. 2024 über Anpassungen an die Lohn- 
und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO ab dem Jahr 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2025  
(AS 2024 463). 

51 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

52 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
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f.53 der Zins des im Betrieb eingesetzten eigenen Kapitals; der Zinssatz entspricht 
der jährlichen Durchschnittsrendite der Anleihen der nicht öffentlichen inlän-
dischen Schuldner in Schweizer Franken. 

Der Bundesrat ist befugt, nötigenfalls weitere Abzüge vom rohen Einkommen aus 
selbständiger Erwerbstätigkeit zuzulassen. 

3 Das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und das im Betrieb eingesetzte 
eigene Kapital werden von den kantonalen Steuerbehörden ermittelt und den Aus-
gleichskassen gemeldet.54 

4 Die steuerrechtlich zulässigen Abzüge der Beiträge nach Artikel 8 des vorliegenden 
Gesetzes sowie nach Artikel 3 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195955 über 
die Invalidenversicherung (IVG) und nach Artikel 27 Absatz 2 des Erwerbsersatzge-
setzes vom 25. September 195256 sind von den Ausgleichskassen zum von den Steu-
erbehörden gemeldeten Einkommen hinzuzurechnen. Das gemeldete Einkommen ist 
dabei nach Massgabe der geltenden Beitragssätze auf 100 Prozent aufzurechnen.57 

Art. 9bis 58 Anpassung der sinkenden Beitragsskala und des  
Mindestbeitrages 

Der Bundesrat kann die Grenzen der sinkenden Beitragsskala nach Artikel 8 sowie 
den Mindestbeitrag nach den Artikeln 2, 8 und 10 dem Rentenindex nach Artikel 33ter 
anpassen.  
III. Die Beiträge der nichterwerbstätigen Versicherten 

Art. 1059 

1 Nichterwerbstätige bezahlen einen Beitrag nach ihren sozialen Verhältnissen. Der 
Mindestbeitrag beträgt 435 Franken60, der Höchstbeitrag entspricht dem 50-fachen 
Mindestbeitrag. Erwerbstätige, die im Kalenderjahr, gegebenenfalls mit Einschluss 

  

53 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466;  
BBl 1990 II 1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der 
Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

54 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

55 SR 831.20 
56 SR 834.1 
57 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). Siehe auch die UeB dieser Änd. 
am Schluss des Textes. 

58 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision) (AS 1978 391;  
BBl 1976 III 1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der 
Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

59 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). 

60 Betrag gemäss Art. 2 Abs. 2 der V vom 28. Aug. 2024 über Anpassungen an die Lohn- 
und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO ab dem Jahr 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2025  
(AS 2024 463). 
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des Arbeitgeberbeitrages, weniger als 435 Franken entrichten, gelten als Nichter-
werbstätige. Der Bundesrat kann den Grenzbetrag nach den sozialen Verhältnissen des 
Versicherten erhöhen, wenn dieser nicht dauernd voll erwerbstätig ist.61 

2 Den Mindestbeitrag bezahlen: 

a. nichterwerbstätige Studierende bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem 
sie das 25. Altersjahr vollenden; 

b. Nichterwerbstätige, die ein Mindesteinkommen oder andere Leistungen der 
öffentlichen Sozialhilfe erhalten; 

c. Nichterwerbstätige, die von Drittpersonen finanziell unterstützt werden.62 

2bis Der Bundesrat kann den Mindestbeitrag für weitere Nichterwerbstätige vorsehen, 
denen höhere Beiträge nicht zuzumuten sind.63 

3 Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften über den Kreis der Personen, die als Nicht-
erwerbstätige gelten, und über die Bemessung der Beiträge. Er kann bestimmen, dass 
vom Erwerbseinkommen bezahlte Beiträge auf Verlangen des Versicherten an die 
Beiträge angerechnet werden, die dieser als Nichterwerbstätiger schuldet. 

4 Der Bundesrat kann Lehranstalten verpflichten, der zuständigen Ausgleichskasse 
alle Studierenden zu melden, die als Nichterwerbstätige beitragspflichtig sein könnten. 
Die Ausgleichskasse kann den Bezug der geschuldeten Beiträge der Lehranstalt über-
tragen, falls diese zustimmt.64  
IV. Herabsetzung und Erlass von Beiträgen 

Art. 1165 

1 Beiträge nach den Artikeln 6, 8 Absatz 1 oder 10 Absatz 1, deren Bezahlung einem 
obligatorisch Versicherten nicht zumutbar ist, können auf begründetes Gesuch hin für 
bestimmte oder unbestimmte Zeit angemessen herabgesetzt werden; sie dürfen jedoch 
nicht geringer sein als der Mindestbeitrag. 

2 Der Mindestbeitrag, dessen Bezahlung für einen obligatorisch Versicherten eine 
grosse Härte bedeutet, kann erlassen werden, wenn ein begründetes Gesuch vorliegt 
und eine vom Wohnsitzkanton bezeichnete Behörde angehört worden ist. Für diese 
Versicherten bezahlt der Wohnsitzkanton den Mindestbeitrag. Die Kantone können 
die Wohnsitzgemeinden zur Mittragung heranziehen. 

  

61 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Steuerreform und die AHV-
Finanzierung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 2395 2413; BBl 2018 2527). 

62 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

63 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

64 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

65 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). 
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B. Die Beiträge der Arbeitgeber 

Art. 12 Beitragspflichtige Arbeitgeber 

1 Als Arbeitgeber gilt, wer obligatorisch versicherten Personen Arbeitsentgelte ge-
mäss Artikel 5 Absatz 2 ausrichtet. 

2 Beitragspflichtig sind alle Arbeitgeber, die in der Schweiz eine Betriebsstätte haben 
oder in ihrem Haushalt obligatorisch versicherte Personen beschäftigen.66 

3 Vorbehalten bleiben internationale Abkommen und völkerrechtliche Übung hin-
sichtlich: 

a. der Unterstellung unter die Beitragspflicht von Arbeitgebern ohne Betriebs-
stätte in der Schweiz; 

b. der Befreiung von der Beitragspflicht von Arbeitgebern mit einer Betriebs-
stätte in der Schweiz.67 

Art. 1368 Höhe des Arbeitgeberbeitrages 

Der Arbeitgeberbeitrag beträgt 4,35 Prozent der Summe der an beitragspflichtige Per-
sonen bezahlten massgebenden Löhne.  
C. Der Bezug der Beiträge 

Art. 14 Bezugstermine und -verfahren 

1 Die Beiträge vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit sind bei jeder 
Lohnzahlung in Abzug zu bringen und vom Arbeitgeber zusammen mit dem Arbeit-
geberbeitrag periodisch zu entrichten. 

2 Die Beiträge vom Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit, die Beiträge der 
Nichterwerbstätigen sowie die Beiträge der Arbeitnehmer ohne beitragspflichtige Ar-
beitgeber sind periodisch festzusetzen und zu entrichten. Der Bundesrat bestimmt die 
Bemessungs- und Beitragsperioden.69 

2bis Die Beiträge von Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und Schutzbedürfti-
gen ohne Aufenthaltsbewilligung, die keine Erwerbstätigkeit ausüben, sind erst dann 
festzusetzen und unter Vorbehalt von Artikel 16 Absatz 1 zu entrichten, wenn: 

a. diese Personen als Flüchtlinge anerkannt wurden; 

  

66 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

67 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

68 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Steuerreform und die AHV-
Finanzierung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 2395 2413; BBl 2018 2527). 

69 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 1953, in Kraft seit 1. Jan. 1954  
(AS 1954 211; BBl 1953 II 81). 
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b diesen Personen eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wird; oder  

c. auf Grund des Alters, des Todes oder der Invalidität dieser Personen ein Leis-
tungsanspruch im Sinne dieses Gesetzes oder des IVG70 entsteht.71 

3 In der Regel werden die von den Arbeitgebern zu entrichtenden Beiträge im formlo-
sen Verfahren nach Artikel 51 ATSG72 eingefordert. Dies gilt in Abweichung von 
Artikel 49 Absatz 1 ATSG auch für erhebliche Beiträge.73 

4 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über: 

a. die Zahlungstermine für die Beiträge; 

b. das Mahn- und Veranlagungsverfahren; 

c.74 die Nachzahlung zu wenig bezahlter Beiträge; 

d.75 den Erlass der Nachzahlung, auch in Abweichung von Artikel 24 ATSG; 

e. …76.77 

5 Der Bundesrat kann bestimmen, dass auf einem jährlichen massgebenden Lohn bis 
zum Betrag der maximalen monatlichen Altersrente keine Beiträge entrichtet werden 
müssen; er kann diese Möglichkeit für bestimmte Tätigkeiten ausschliessen. Der Ar-
beitnehmer kann jedoch in jedem Fall verlangen, dass der Arbeitgeber die Beiträge 
entrichtet.78 

6 Der Bundesrat kann zudem bestimmen, dass auf einem jährlichen Einkommen aus 
einer nebenberuflich ausgeübten selbstständigen Erwerbstätigkeit bis zum Betrag der 
maximalen monatlichen Altersrente nur auf Verlangen des Versicherten Beiträge er-
hoben werden.79 

  

70 SR 831.20 
71 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007  

(AS 2006 4817; BBl 2002 6845). 
72 SR 830.1 
73 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

74 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

75 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

76 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371;  
BBl 1991 II 185 910, 1994 V 921, 1999 4523). 

77 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). 

78 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 359; BBl 2002 3605). 

79 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 
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Art. 14bis 80 Zuschläge 

1 Beschäftigt ein Arbeitgeber Arbeitnehmer, ohne deren Löhne mit der Ausgleichs-
kasse abzurechnen, so erhebt diese einen Zuschlag von 50 Prozent auf den geschulde-
ten Beiträgen. Im Wiederholungsfall erhöht die Ausgleichskasse den Zuschlag bis auf 
höchstens 100 Prozent der geschuldeten Beiträge. Der Zuschlag darf dem Arbeitneh-
mer nicht vom Lohn abgezogen werden. 

2 Die Erhebung von Zuschlägen setzt voraus, dass der Arbeitgeber wegen eines Ver-
gehens oder einer Übertretung im Sinne der Artikel 87 und 88 verurteilt worden ist. 

3 Die Zuschläge werden von der Ausgleichskasse dem AHV-Ausgleichsfonds81 über-
wiesen. Der Bundesrat legt den Anteil fest, den die Ausgleichskassen zur Deckung 
ihres Aufwandes behalten dürfen. 

Art. 15 Vollstreckung von Beitragsforderungen 

1 Beiträge, die auf erfolgte Mahnung hin nicht bezahlt werden, sind ohne Verzug auf 
dem Wege der Betreibung einzuziehen, soweit sie nicht mit fälligen Renten verrechnet 
werden können. 

2 Die Beiträge werden in der Regel auch gegenüber einem der Konkursbetreibung un-
terliegenden Schuldner auf dem Wege der Pfändung eingetrieben (Art. 43 des Bun-
desgesetzes vom 11. April 188982 über Schuldbetreibung und Konkurs). 

Art. 1683 Verjährung 

1 Werden Beiträge nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für wel-
ches sie geschuldet sind, durch Erlass einer Verfügung geltend gemacht, so können sie 
nicht mehr eingefordert oder entrichtet werden. In Abweichung von Artikel 24 Ab-
satz 1 ATSG84 endet die Verjährungsfrist für Beiträge nach den Artikeln 6 Absatz 1, 
8 Absatz 1 und 10 Absatz 1 erst ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem 
die massgebende Steuerveranlagung rechtskräftig wurde.85 Wird eine Nachforderung 
aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Ver-
jährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend. 

2 Die gemäss Absatz 1 geltend gemachte Beitragsforderung erlischt fünf Jahre nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in welchem sie rechtskräftig wurde.86 Während der Dauer 
eines öffentlichen Inventars oder einer Nachlassstundung ruht die Frist. Ist bei Ablauf 

  

80 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 359; BBl 2002 3605). 

81 Ausdruck gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). Diese Änd. wurde im ganzen Text 
berücksichtigt. 

82 SR 281.1 
83 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 1953, in Kraft seit 1. Jan. 1954  

(AS 1954 211; BBl 1953 II 81). 
84 SR 830.1 
85 Fassung des ersten und zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbes-

serung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 
86 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
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der Frist ein Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahren hängig, so endet die Frist mit 
dessen Abschluss. Artikel 149a Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 11. April 188987 
über Schuldbetreibung und Konkurs ist nicht anwendbar.88 Bei Entstehung des Ren-
tenanspruches nicht erloschene Beitragsforderungen können in jedem Fall gemäss Ar-
tikel 20 Absatz 389 noch verrechnet werden. 

3 Der Anspruch auf Rückerstattung zuviel bezahlter Beiträge erlischt mit Ablauf eines 
Jahres, nachdem der Beitragspflichtige von seinen zu hohen Leistungen Kenntnis er-
halten hat, spätestens aber fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Bei-
träge bezahlt wurden. Für Beiträge nach den Artikeln 6 Absatz 1, 8 Absatz 1 und 10 
Absatz 1 endet die Frist in Abweichung von Artikel 25 Absatz 3 ATSG in jedem Fall 
erst ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerver-
anlagung rechtskräftig wurde. Sind Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge von Leis-
tungen bezahlt worden, die der direkten Bundessteuer vom Reingewinn juristischer 
Personen unterliegen, so erlischt der Anspruch auf Rückerstattung in Abweichung von 
Artikel 25 Absatz 3 ATSG ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die 
Steuerveranlagung rechtskräftig wurde.90 

Art. 1791  
Dritter Abschnitt: Die Renten 

A. Der Rentenanspruch 

I. Allgemeines 

Art. 18 Rentenberechtigung92 

1 Anspruch auf Alters- und Hinterlassenenrenten haben Schweizer Bürger, Ausländer 
und Staatenlose gemäss den nachfolgenden Bestimmungen.93 …94 

2 Ausländer sowie ihre Hinterlassenen ohne Schweizer Bürgerrecht sind nur rentenbe-
rechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG95) 

  

87 SR 281.1 
88 Fassung des vierten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der 

Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 
89 Dem Art. 20 Abs. 3 in der Fassung vom 30. Sept. 1953 entspricht heute Art. 20 Abs. 2  

in der Fassung vom 7. Okt. 1994. 
90 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 
91 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968, mit Wirkung seit 1. Jan. 1969  

(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 
92 Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1964  

(AS 1964 285; BBl 1963 II 517). 
93 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
94 Zweiter Satz aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den  

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003  
(AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 1994 V 921, 1999 4523). 

95 SR 830.1 
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in der Schweiz haben.96 Dieses Erfordernis ist von jeder Person, für die eine Rente 
ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen.97 Vorbehalten bleiben die besonderen bundes-
rechtlichen Vorschriften über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Staatenlosen 
sowie abweichende internationale Abkommen, insbesondere mit Staaten, deren Ge-
setzgebung den Schweizer Bürgern und ihren Hinterlassenen Vorteile bietet, die den-
jenigen dieses Gesetzes ungefähr gleichwertig sind.98 99 

2bis Bei Personen, die mehrere sich ablösende Staatsangehörigkeiten besessen haben, 
ist für die Rentenberechtigung die Staatsangehörigkeit während des Rentenbezugs 
massgebend.100 

3 Den Ausländern, die ihren Wohnsitz im Ausland haben und mit deren Heimatstaat 
kein internationales Abkommen besteht, sowie ihren Hinterlassenen können die ge-
mäss den Artikeln 5, 6, 8, 10 oder 13 bezahlten Beiträge rückvergütet werden. Der 
Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere das Ausmass der Rückvergü-
tung.101 102 

Art. 19103 

Art. 20104 Zwangsvollstreckung und Verrechnung bei Renten105 

1 Der Rentenanspruch ist der Zwangsvollstreckung entzogen.106 

2 Mit fälligen Leistungen können verrechnet werden: 

a. die Forderungen aufgrund dieses Gesetzes, des IVG107, des Erwerbsersatzge-
setzes vom 25. September 1952108 und des Bundesgesetzes vom 20. Juni 
1952109 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft; 

  

96 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

97 Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

98 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  
(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057).  

99 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
100 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 
101 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
102 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
103 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, mit Wirkung seit 1. Jan. 1964  

(AS 1964 285; BBl 1963 II 517). 
104 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1964  

(AS 1964 285; BBl 1963 II 517). 
105 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

106 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

107 SR 831.20 
108 SR 834.1 
109 SR 836.1 
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b. Rückforderungen von Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung; 

c. die Rückforderung von Renten und Taggeldern der obligatorischen Unfallver-
sicherung, der Militärversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der 
Krankenversicherung.110  

II. Der Anspruch auf Altersrente 

Art. 21111 Referenzalter und Altersrente 

1 Personen, die das 65. Altersjahr vollendet haben (Referenzalter), haben Anspruch 
auf eine Altersrente ohne Abzüge und Zuschläge. 

2 Der Anspruch entsteht am ersten Tag des Monats, welcher dem Erreichen des Refe-
renzalters folgt. Er erlischt mit dem Tod. 

Art. 22112 

Art. 22bis 113 Zusatzrente 

1 Männern und Frauen, die bis zur Entstehung des Anspruchs auf die Altersrente eine 
Zusatzrente der Invalidenversicherung bezogen haben, wird diese Rente weiterge-
währt, bis ihr Ehegatte einen Anspruch auf eine Altersrente oder eine Invalidenrente 
erwirbt. Eine geschiedene Person ist der verheirateten gleichgestellt, sofern sie für die 
ihr zugesprochenen Kinder überwiegend aufkommt und selbst keine Invaliden- oder 
Altersrente beanspruchen kann.114 

2 In Abweichung von Artikel 20 ATSG115 ist die Zusatzrente dem nicht rentenberech-
tigten Ehegatten auszuzahlen: 

a. auf sein Verlangen, wenn der rentenberechtigte Ehegatte seiner Unterhalts-
pflicht gegenüber der Familie nicht nachkommt; 

b. auf sein Verlangen, wenn die Ehegatten getrennt leben; 

c. von Amtes wegen, wenn die Ehegatten geschieden sind.116 

  

110 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

111 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

112 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), mit Wirkung 
seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

113 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963 (AS 1964 285; BBl 1963 II 517). Fas-
sung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

114 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
115 SR 830.1 
116 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 
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3 Abweichende zivilrichterliche Anordnungen bleiben in den Fällen von Absatz 2 vor-
behalten.117 

Art. 22ter 118 Kinderrente 

1 Personen, welchen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres 
Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Für 
Pflegekinder, die erst nach der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente oder 
auf eine ihr vorausgehende Rente der Invalidenversicherung in Pflege genommen wer-
den, besteht kein Anspruch auf Kinderrente, es sei denn, es handle sich um Kinder des 
andern Ehegatten. 

2 Die Kinderrente wird wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört. Vorbehalten blei-
ben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG119) und 
abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für 
Sonderfälle in Abweichung von Artikel 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus 
getrennter oder geschiedener Ehe.120  
III.121 Der Anspruch auf Witwen- und Witwerrente 

Art. 23122 Witwen- und Witwerrente 

1 Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben Witwen oder Witwer, sofern sie 
im Zeitpunkt der Verwitwung Kinder haben. 

2 Kindern von Witwen oder Witwern sind gleichgestellt: 

a. Kinder des verstorbenen Ehegatten, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der 
Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder 
ihm als Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3 aufgenommen werden; 

b. Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3, die im Zeitpunkt der Verwit-
wung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und 
von ihr oder ihm adoptiert werden. 

3 Der Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente entsteht am ersten Tag des dem 
Tod des Ehemannes oder der Ehefrau folgenden Monats, im Falle der Adoption eines 

  

117 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

118 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

119 SR 830.1 
120 Fassung des zweiten und dritten Satzes gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003  
(AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 1994 V 921, 1999 4523). 

121 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

122 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
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Pflegekindes gemäss Absatz 2 Buchstabe b am ersten Tag des der Adoption folgenden 
Monats. 

4 Der Anspruch erlischt: 

a. mit der Wiederverheiratung; 

b. mit dem Tode der Witwe oder des Witwers. 

5 Der Anspruch lebt auf, wenn die neue Ehe geschieden oder ungültig erklärt wird. 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 24123 Besondere Bestimmungen 

1 Witwen haben überdies Anspruch auf eine Witwenrente, wenn sie im Zeitpunkt der 
Verwitwung keine Kinder oder Pflegekinder im Sinne von Artikel 23, jedoch das 
45. Altersjahr vollendet haben und mindestens fünf Jahre verheiratet gewesen sind. 
War die Witwe mehrmals verheiratet, so wird auf die Gesamtdauer der Ehen abge-
stellt. 

2 Zusätzlich zu den in Artikel 23 Absatz 4 aufgezählten Beendigungsgründen erlischt 
der Anspruch auf die Witwerrente, wenn das letzte Kind des Witwers das 18. Alters-
jahr vollendet hat. 

Art. 24a124 Geschiedene Ehegatten 

1 Eine geschiedene Person ist einer verwitweten gleichgestellt, wenn: 

a. sie eines oder mehrere Kinder hat und die geschiedene Ehe mindestens zehn 
Jahre gedauert hat; 

b. die geschiedene Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat und die Scheidung 
nach Vollendung des 45. Altersjahres erfolgte; 

c. das jüngste Kind sein 18. Altersjahr vollendet hat, nachdem die geschiedene 
Person ihr 45. Altersjahr zurückgelegt hat. 

2 Ist nicht mindestens eine der Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt, so besteht ein 
Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente nur, wenn und solange die geschiedene 
Person Kinder unter 18 Jahren hat. 

Art. 24b Zusammentreffen von Witwen- oder Witwerrenten mit Alters- oder 
Invalidenrenten 

Erfüllt eine Person gleichzeitig die Voraussetzungen für eine Witwen- oder Witwer-
rente und für eine Altersrente oder für eine Rente gemäss dem IVG125, so wird nur die 
höhere Rente ausbezahlt. Bei der Vergleichsrechnung werden die 13. Altersrente nach 

  

123 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
124 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
125 SR 831.20 
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Artikel 34ter und gegebenenfalls der Rentenzuschlag nach Artikel 34bis an die jährliche 
Altersrente angerechnet.126  
IV. Der Anspruch auf Waisenrente 

Art. 25127 Waisenrente 

1 Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist, haben Anspruch auf eine Waisen-
rente. Sind Vater und Mutter gestorben, so haben sie Anspruch auf zwei Waisenrenten. 

2 Findelkinder haben Anspruch auf eine Waisenrente. 

3 Der Bundesrat regelt den Anspruch der Pflegekinder auf Waisenrente. 

4 Der Anspruch auf die Waisenrente entsteht am ersten Tag des dem Tode des Vaters 
oder der Mutter folgenden Monats. Er erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres 
oder mit dem Tod der Waise. 

5 Für Kinder, die noch in Ausbildung sind, dauert der Rentenanspruch bis zu deren 
Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr. Der Bundesrat kann 
festlegen, was als Ausbildung gilt. 

Art. 26–28128 

Art. 28bis 129 Zusammentreffen von Waisenrenten mit anderen Renten 

Erfüllt eine Waise gleichzeitig die Voraussetzungen für eine Waisenrente und eine 
Witwen- oder Witwerrente oder für eine Rente gemäss dem IVG130, so wird nur die 
höhere Rente ausbezahlt. Sind beide Elternteile gestorben, so wird für den Vergleich 
auf die Summe der beiden Waisenrenten abgestellt.  
  

126 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2025 (Umsetzung der  
13. Altersrente), in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 704; BBl 2024 2747). 

127 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

128 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), mit Wirkung 
seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

129 Eingefügt durch Art. 82 des BG vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung  
(AS 1959 827; BBl 1958 II 1137). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994  
(10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

130 SR 831.20 
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B. Die ordentlichen Renten 

Art. 29 Bezügerkreis. Voll- und Teilrenten 

1 Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenbe-
rechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- 
oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen.131 

2 Die ordentlichen Renten werden ausgerichtet als: 

a. Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer; 

b. Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer.132  
I. Grundlagen der Berechnung der ordentlichen Renten 

Art. 29bis 133 Allgemeine Bestimmungen für die Rentenberechnung 

1 Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters berechnet. 

2 Für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erzie-
hungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 
1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des 
Versicherungsfalles (Referenzalter oder Tod) berücksichtigt. 

3 Hat die rentenberechtigte Person nach Erreichen des Referenzalters AHV-Beiträge 
entrichtet, so kann sie einmal eine neue Berechnung ihrer Rente verlangen. Bei der 
Neuberechnung werden die Erwerbseinkommen berücksichtigt, welche die rentenbe-
rechtigte Person während der zusätzlichen Beitragsdauer erzielt und auf denen sie Bei-
träge entrichtet hat. Nach Erreichen des Referenzalters entrichtete Beiträge begründen 
keinen Anspruch auf eine Rente.  

4 Beitragslücken können geschlossen werden mit den Beiträgen, die die rentenberech-
tigte Person zwischen dem Erreichen des Referenzalters und fünf Jahre danach ein-
zahlt, wenn sie in dieser Zeit: 

a. ein Einkommen erzielt, das mindestens 40 Prozent des ungeteilten Erwerbs-
einkommens entspricht, das in der Periode nach Absatz 2 durchschnittlich er-
zielt wurde; und  

b. Beiträge aus diesem Einkommen einzahlt, die dem jährlichen Mindestbeitrag 
entsprechen.  

5 Der Bundesrat regelt die Anrechnung:  

  

131 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

132 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

133 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 
BBl 1990 II 1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 
1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss 
des Textes. 
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a. der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs;  

b. der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres; 

c. der Zusatzjahre; und  

d. der nach dem Referenzalter zurückgelegten Beitragszeiten. 

6 Er regelt zudem, wann der Anspruch auf die neu berechnete Rente nach Absatz 3 
beginnt. 

Art. 29ter 134 Vollständige Beitragsdauer 

1 Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre auf-
weist wie ihr Jahrgang. 

2 Als Beitragsjahre gelten Zeiten: 

a. in welchen eine Person Beiträge geleistet hat; 

b. in welchen der Ehegatte gemäss Artikel 3 Absatz 3 mindestens den doppelten 
Mindestbeitrag entrichtet hat; 

c. für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können. 

Art. 29quater 135  Durchschnittliches Jahreseinkommen 
 1. Grundsatz 

Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. 
Dieses setzt sich zusammen aus: 

a. den Erwerbseinkommen; 

b. den Erziehungsgutschriften; 

c. den Betreuungsgutschriften. 

Art. 29quinquies 136 2. Erwerbseinkommen sowie Beiträge nichterwerbstätiger 
 Personen 

1 Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen 
Beiträge bezahlt wurden. 

2 Die Beiträge von nichterwerbstätigen Personen werden mit 100 vervielfacht, durch 
den doppelten Beitragsansatz gemäss Artikel 5 Absatz 1 geteilt und als Erwerbsein-
kommen angerechnet. 

  

134 Ursprünglich Art. 29bis. Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1956  
(AS 1957 262; BBl 1956 I 1429). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994  
(10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

135 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

136 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss 
des Textes. 
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3 Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen 
Ehe erzielt haben, werden geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet. 
Die Einkommensteilung wird vorgenommen: 

a.137 wenn beide Ehegatten das Referenzalter erreicht haben; 

b.138 wenn eine verwitwete Person das Referenzalter erreicht; 

c. bei Auflösung der Ehe durch Scheidung; 

d.139 wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung ha-
ben; oder 

e.140 wenn ein Ehegatte einen Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung 
hat und der andere Ehegatte das Referenzalter erreicht. 

4 Der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung unterliegen jedoch nur Einkommen: 

a.141 aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und 
dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, wel-
cher zuerst rentenberechtigt wird, mit Ausnahme der vorbezogenen Rente 
(Art. 40); und 

b.142 aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hin-
terlassenenversicherung versichert gewesen sind. 

5 Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder 
aufgelöst wird.143 

6 Der Bundesrat regelt das Verfahren. Er bestimmt insbesondere, welche Ausgleichs-
kasse die Einkommensteilung vorzunehmen hat.144 

Art. 29sexies 145  3. Erziehungsgutschriften 

1 Versicherten wird für diejenigen Jahre eine Erziehungsgutschrift angerechnet, in 
welchen ihnen die elterliche Sorge für eines oder mehrere Kinder zusteht, die das 
16. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Dabei werden Eltern, die gemeinsam Inhaber 
der elterlichen Sorge sind, jedoch nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt. Der 

  

137 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

138 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

139 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

140 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

141 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

142 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

143 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

144 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

145 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
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Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Anrechnung der Erziehungsgut-
schrift, wenn:146 

a.147 Eltern Kinder unter ihrer Obhut haben, ohne dass ihnen die elterliche Sorge 
zusteht; 

b. lediglich ein Elternteil in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung versichert ist; 

c. die Voraussetzungen für die Anrechnung einer Erziehungsgutschrift nicht 
während des ganzen Kalenderjahres erfüllt werden; 

d.148 geschiedenen oder unverheirateten Eltern gemeinsam die elterliche Sorge zu-
steht. 

2 Die Erziehungsgutschrift entspricht dem Betrag der dreifachen minimalen jährlichen 
Altersrente gemäss Artikel 34 im Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs. 

3 Bei verheirateten Personen wird die Erziehungsgutschrift während der Kalenderjahre 
der Ehe hälftig aufgeteilt. Der Teilung unterliegen aber nur die Gutschriften für die 
Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. De-
zember vor dem Tag, an dem der erste Ehegatte das Referenzalter erreicht.149 

Art. 29septies 150  4. Betreuungsgutschriften 

1 Versicherte, welche Verwandte in auf- oder absteigender Linie oder Geschwister mit 
einem anerkannten Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der AHV, der IV, der 
obligatorischen Unfallversicherung oder der Militärversicherung betreuen, haben An-
spruch auf Anrechnung einer Betreuungsgutschrift, wenn sie die betreuten Personen 
für die Betreuung leicht erreichen können. Sie müssen diesen Anspruch jährlich 
schriftlich anmelden. Verwandten gleichgestellt sind Ehegatten, Schwiegereltern und 
Stiefkinder sowie die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner, die oder der seit min-
destens fünf Jahren ununterbrochen mit der versicherten Person einen gemeinsamen 
Haushalt führt.151 

2 Für Zeiten, in welchen gleichzeitig ein Anspruch auf eine Erziehungsgutschrift be-
steht, kann keine Betreuungsgutschrift angerechnet werden. 

  

146 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

147 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

148 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

149 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

150 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

151 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbar-
keit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1. Jan. 2021 
(AS 2020 4525; BBl 2019 4103). 
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3 Der Bundesrat kann das Erfordernis der leichten Erreichbarkeit nach Absatz 1 näher 
umschreiben.152 Er regelt das Verfahren sowie die Anrechnung der Betreuungsgut-
schrift für die Fälle, in denen: 

a. mehrere Personen die Voraussetzungen der Anrechnung einer Betreuungsgut-
schrift erfüllen; 

b. lediglich ein Ehegatte in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung versichert ist; 

c. die Voraussetzungen für die Anrechnung einer Betreuungsgutschrift nicht 
während des ganzen Kalenderjahres erfüllt werden. 

4 Die Betreuungsgutschrift entspricht dem Betrag der dreifachen minimalen jährlichen 
Altersrente gemäss Artikel 34 im Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs. Sie 
wird im individuellen Konto vermerkt. 

5 Wird der Anspruch auf Betreuungsgutschrift nicht innert fünf Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres angemeldet, in welchem eine Person betreut wurde, so wird die 
Gutschrift für das betreffende Jahr nicht mehr im individuellen Konto vermerkt. 

6 Bei verheirateten Personen wird die Betreuungsgutschrift während der Kalender-
jahre der Ehe hälftig aufgeteilt. Der Teilung unterliegen aber nur die Gutschriften für 
die Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 
31. Dezember vor dem Tag, an dem der erste Ehegatte das Referenzalter erreicht.153 

Art. 30154 5. Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens 

1 Die Summe der Erwerbseinkommen wird entsprechend dem Rentenindex gemäss 
Artikel 33ter aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich fest-
stellen. 

2 Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Be-
treuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt. 

  

152 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

153 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

154 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
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Art. 30bis 155 Berechnungsvorschriften156 

Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Berechnung der Renten.157 Dabei kann er die 
anrechenbaren Einkommen und die Renten auf- oder abrunden.158 Er kann Vorschrif-
ten erlassen über die Anrechnung der Bruchteile von Jahren und der entsprechenden 
Einkommen und vorsehen, dass Beitragsjahre und Erwerbseinkommen für die Zeit, in 
der eine Invalidenrente bezogen wurde, nicht angerechnet werden.159 

Art. 30ter 160 Individuelle Konten 

1 Für jeden beitragspflichtigen Versicherten werden individuelle Konten geführt, in 
welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben ein-
getragen werden. Der Bundesrat ordnet die Einzelheiten. 

2 Die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeit-
geber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, werden in das individuelle Konto ein-
getragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichs-
kasse nicht entrichtet hat.161 

3 Die beitragspflichtigen Einkommen von Arbeitnehmern werden im individuellen 
Konto unter dem Jahr eingetragen, in dem sie ausbezahlt wurden. Die Einkommen 
werden jedoch im Erwerbsjahr eingetragen, wenn der Arbeitnehmer: 

a. zum Zeitpunkt der Lohnauszahlung nicht mehr für den Arbeitgeber tätig ist; 

b. den Beweis erbringt, dass das beitragspflichtige Einkommen von einer Er-
werbstätigkeit stammt, die in einem früheren Jahr ausgeübt wurde und für die 
weniger als der Mindestbeitrag entrichtet wurde.162 

4 Die Einkommen der Selbstständigerwerbenden, der Arbeitnehmer nicht beitrags-
pflichtiger Arbeitgeber und der Nichterwerbstätigen werden immer unter dem Jahr 
eingetragen, für das die Beiträge festgesetzt werden.163 

  

155 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968 (AS 1969 111; BBl 1968 I 602). Fassung 
gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). 

156 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

157 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

158 Fassung des Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft 
seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

159 Fassung des Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft 
seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

160 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

161 Eingefügt durch Anhang Ziff. 13 des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 
(AS 1995 1227 1307; BBl 1991 III 1). 

162 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

163 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 
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Art. 31164 165 Neufestsetzung der Rente 

Muss eine Altersrente neu festgesetzt werden, weil der Ehegatte rentenberechtigt oder 
die Ehe aufgelöst wird, so bleiben die im Zeitpunkt der erstmaligen Rentenberechnung 
geltenden Berechnungsvorschriften massgebend. Die aufgrund dieser Bestimmungen 
neu festgesetzte Rente ist in der Folge auf den neuesten Stand zu bringen. 

Art. 32166 

Art. 33167 168 Hinterlassenenrente 

1 Für die Berechnung der Witwen-, Witwer- und Waisenrente sind die Beitragsdauer 
und das aufgrund der ungeteilten Einkommen der verstorbenen Person sowie ihrer Er-
ziehungs- oder Betreuungsgutschriften ermittelte durchschnittliche Jahreseinkommen 
massgebend. Absatz 2 bleibt vorbehalten. 

2 Sind die Eltern gestorben, so sind für die Berechnung der beiden Waisenrenten die 
Beitragsdauer jedes Elternteils und die nach den allgemeinen Grundsätzen (Art. 29qua-

ter ff.) ermittelten durchschnittlichen Jahreseinkommen der Verstorbenen massgebend. 

3 Hat die verstorbene Person bei ihrem Tode das 45. Altersjahr noch nicht vollendet, 
so wird für die Berechnung der Hinterlassenenrente ihr durchschnittliches Erwerbs-
einkommen prozentual erhöht. Der Bundesrat setzt die Prozentsätze nach dem Alter 
der verstorbenen Person fest. 

Art. 33bis 169 Ablösung einer Invalidenrente170 

1 Für die Berechnung von Alters- oder Hinterlassenenrenten, die an die Stelle einer 
Rente gemäss dem IVG171 treten, ist auf die für die Berechnung der Invalidenrente 
massgebende Grundlage abzustellen, falls dies für den Berechtigten vorteilhafter ist. 

1bis Bei verheirateten Personen ist die Rentenberechnung gemäss Absatz 1 anzupassen, 
wenn die Voraussetzungen für die Teilung und die gegenseitige Anrechnung der Ein-
kommen erfüllt sind.172 

  

164 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

165 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
166 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), mit Wirkung 

seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
167 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
168 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
169 Eingefügt durch Art. 82 des BG vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, in 

Kraft seit 1. Jan. 1960 (AS 1959 827; BBl 1958 II 1137). 
170 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
171 SR 831.20 
172 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
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2 Ist die Invalidenrente gemäss Artikel 37 Absatz 2 des IVG bemessen worden, so gilt 
diese Bestimmung sinngemäss auch für die Alters- oder Hinterlassenenrente, die auf 
der für die Invalidenrente massgebenden Grundlage berechnet wird.173 

3 Treten an die Stelle der gemäss den Artikeln 39 Absatz 2 und 40 Absatz 3 des IVG 
bemessenen ausserordentlichen Invalidenrenten ordentliche Alters- oder Hinterlas-
senenrenten, so betragen diese bei vollständiger Beitragsdauer mindestens 1331/3 Pro-
zent der Mindestansätze der zutreffenden Vollrenten.174 

4 Für die Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente 
bezieht oder bezogen hat, wird das im Zeitpunkt der Entstehung der Invalidenrente 
massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen des invaliden Ehegatten während 
der Dauer des Bezuges der Invalidenrente wie ein Erwerbseinkommen im Sinne von 
Artikel 29quinquies berücksichtigt. Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 60 Prozent, 
so wird nur ein entsprechend herabgesetzter Teil des durchschnittlichen Jahreseinkom-
mens berücksichtigt.175 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und das Verfahren.176 

Art. 33ter 177 Anpassung der Renten an die Lohn- und Preisentwicklung 

1 Der Bundesrat passt die ordentlichen Renten in der Regel alle zwei Jahre auf Beginn 
des Kalenderjahres der Lohn- und Preisentwicklung an, indem er auf Antrag der Eid-
genössischen Kommission für die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
den Rentenindex neu festsetzt. 

2 Der Rentenindex ist das arithmetische Mittel des vom Bundesamt für Statistik178 er-
mittelten Lohnindexes und des Landesindexes der Konsumentenpreise. 

3 Der Bundesrat stellt je nach der finanziellen Lage der Versicherung Antrag auf Än-
derung des Verhältnisses zwischen den beiden Indexwerten nach Absatz 2. 

4 Der Bundesrat passt die ordentlichen Renten früher an, wenn der Landesindex der 
Konsumentenpreise innerhalb eines Jahres um mehr als 4 Prozent angestiegen ist.179 

5 Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen, den Rentenindex auf- oder 
abrunden und das Verfahren der Rentenanpassung regeln.  
  

173 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  
(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 

174 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  
(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 

175 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837; BBl 2001 3205). 

176 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

177 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). 

178 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der 
Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (SR 2004 4937) angepasst. 

179 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 13. Dez. 1991 (AS 1992 1286; BBl 1991 I 217). 
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II. Die Vollrenten 

Art. 34180 Berechnung und Höhe der Vollrenten 
1. Die Altersrente 

1 Die monatliche Altersrente setzt sich zusammen aus (Rentenformel): 

a. einem Bruchteil des Mindestbetrages der Altersrente (fester Rententeil); 

b. einem Bruchteil des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens 
(variabler Rententeil). 

2 Es gelten folgende Bestimmungen: 

a. Ist das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen kleiner oder gleich 
dem 36fachen Mindestbetrag der Altersrente, so beträgt der feste Rententeil 
74/100 des Mindestbetrages der Altersrente und der variable Rententeil 13/600 
des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens. 

b. Ist das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen grösser als das 36fa-
che des Mindestbetrages der Altersrente, so beträgt der feste Rententeil 
104/100 des Mindestbetrages der Altersrente und der variable Rententeil 8/600 
des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens. 

3 Der Höchstbetrag der Altersrente entspricht dem doppelten Mindestbetrag. 

4 Der Mindestbetrag wird gewährt, wenn das massgebende durchschnittliche Jahres-
einkommen höchstens zwölfmal grösser ist, und der Höchstbetrag, wenn das massge-
bende durchschnittliche Jahreseinkommen wenigstens zweiundsiebzigmal grösser ist 
als der Mindestbetrag. 

5 Der Mindestbetrag der vollen Altersrente von 1260 Franken entspricht dem Renten-
index von 229,1 Punkten.181 

Art. 34bis 182 1a. Ausgleichsmassnahme für Frauen der Übergangsgeneration, 
die ihre Altersrente nicht vorbeziehen 

1 Frauen der Übergangsgeneration, die ihre Altersrente nicht vorbeziehen, haben beim 
Bezug der Altersrente Anspruch auf einen Rentenzuschlag. Es gelten die folgenden 
Bestimmungen: 

a.  Ist das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen tiefer als oder gleich 
hoch wie der Betrag der vierfachen minimalen jährlichen Altersrente nach Ar-
tikel 34, so beträgt der Grundzuschlag 160 Franken pro Monat. 

b. Ist das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen höher als der Betrag 
der vierfachen minimalen jährlichen Altersrente nach Artikel 34, aber tiefer 

  

180 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

181 Betrag und Indexstand gemäss Art. 3 und 4 der V vom 28. Aug. 2024 über Anpassungen 
an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO ab dem Jahr 2025, in Kraft seit  
1. Jan. 2025 (AS 2024 463). 

182 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft vom 1. Jan. 2025 
bis zum 31. Dez. 2033 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). 
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als oder gleich hoch wie der Betrag der fünffachen minimalen jährlichen Al-
tersrente nach Artikel 34, so beträgt der Grundzuschlag 100 Franken pro Mo-
nat. 

c. Ist das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen höher als der Betrag 
der fünffachen minimalen jährlichen Altersrente nach Artikel 34, so beträgt 
der Grundzuschlag 50 Franken pro Monat. 

2 Der Grundzuschlag wird folgendermassen abgestuft:    
Anspruchsberechtigter Jahrgang Monatlicher Zuschlag in Prozent  

des Grundzuschlags 

Frauen mit Jahrgang 1961 25 

Frauen mit Jahrgang 1962 50 

Frauen mit Jahrgang 1963 75 

Frauen mit Jahrgang 1964 100 

Frauen mit Jahrgang 1965 100 

Frauen mit Jahrgang 1966 81 

Frauen mit Jahrgang 1967 63 

Frauen mit Jahrgang 1968 44 

Frauen mit Jahrgang 1969 25  
3 Der Übergangsgeneration gehören die Frauen an, die das Referenzalter in den ersten 
neun Jahren nach Inkrafttreten dieser Bestimmung erreichen. 

4 Der Rentenzuschlag wird zusätzlich zur nach Artikel 34 berechneten Rente ausbe-
zahlt. Er unterliegt nicht der Kürzung gemäss Artikel 35. 

5 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere den Anspruch von Frauen mit 
einer unvollständigen Beitragsdauer. 

Art. 34ter 183 1b. 13. Altersrente 

1 Versicherte, die im Monat Dezember Anspruch auf eine Altersrente haben, erhalten 
eine 13. Altersrente. 

2 Die 13. Altersrente wird als Zuschlag zur jährlichen Altersrente ausgerichtet. Sie 
entspricht einem Zwölftel der im betreffenden Kalenderjahr bezogenen Altersrente.  

3 Sie wird im Dezember ausbezahlt. Wird die Altersrente gemäss Artikel 44 Absatz 2 
einmal jährlich ausbezahlt, so erfolgt die Auszahlung der 13. Altersrente zusammen 
mit der Altersrente. 

  

183 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2025 (Umsetzung der 13. Altersrente), in 
Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 704; BBl 2024 2747). 
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Art. 35184 2. Summe der beiden Renten für Ehepaare 

1 Die Summe der beiden Renten eines Ehepaares beträgt maximal 150 Prozent des 
Höchstbetrages der Altersrente, wenn: 

a. beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente oder einen Teil davon haben; 

b. ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente oder einen Teil davon und der an-
dere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat.185 

2 Die Kürzung entfällt bei Ehepaaren, deren gemeinsamer Haushalt richterlich aufge-
hoben wurde. 

3 Die beiden Renten sind im Verhältnis ihrer Anteile an der Summe der ungekürzten 
Renten zu kürzen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Kürzung 
der beiden Renten bei Versicherten mit unvollständiger Beitragsdauer sowie bei Be-
zug lediglich eines Teils der Rente.186 

Art. 35bis 187 188 3. Zuschlag für verwitwete Bezügerinnen und Bezüger von  
 Altersrenten 

Verwitwete Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten haben Anspruch auf einen 
Zuschlag von 20 Prozent zu ihrer Rente. Rente und Zuschlag dürfen den Höchstbetrag 
der Altersrente nicht übersteigen. 

Art. 35ter 189 4. Kinderrente 

1 Die Kinderrente beträgt 40 Prozent der dem massgebenden durchschnittlichen Jah-
reseinkommen entsprechenden Altersrente. Haben beide Elternteile einen Anspruch 
auf Kinderrente, so sind die beiden Kinderrenten zu kürzen, soweit ihre Summe 
60 Prozent der maximalen Altersrente übersteigt. Für die Durchführung der Kürzung 
ist Artikel 35 sinngemäss anwendbar. 

2 Wird ein Teil der Altersrente nach Artikel 39 Absatz 1 aufgeschoben, so wird die 
Kinderrente im gleichen prozentualen Umfang aufgeschoben.190 

  

184 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

185 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

186 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

187 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963 (AS 1964 285; BBl 1963 II 517). Fas-
sung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

188 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
189 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
190 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 

(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 
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Art. 36191 5. Witwen- oder Witwerrente 

Die Witwen- oder Witwerrente beträgt 80 Prozent der dem massgebenden durch-
schnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente. 

Art. 37192 6. Waisenrente 

1 Die Waisenrente beträgt 40 Prozent der dem massgebenden durchschnittlichen Jah-
reseinkommen entsprechenden Altersrente. Die Waisenrente von Kindern, die nur 
zum verstorbenen Elternteil in einem Kindesverhältnis standen, beträgt 60 Prozent der 
dem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente. 

2 Sind die Eltern gestorben, so sind die Waisenrenten zu kürzen, soweit ihre Summe 
60 Prozent der maximalen Altersrente übersteigt. Für die Durchführung der Kürzung 
ist Artikel 35 sinngemäss anwendbar. 

3 Findelkinder erhalten eine Waisenrente in Höhe von 60 Prozent der maximalen Al-
tersrente. 

Art. 37bis 193 7. Zusammentreffen von Waisen- und Kinderrenten 

Sind für das gleiche Kind sowohl die Voraussetzungen für eine Waisenrente als auch 
für eine Kinderrente erfüllt, so beträgt die Summe der beiden Renten höchstens 
60 Prozent der maximalen Altersrente. Für die Durchführung der Kürzung ist Arti-
kel 35 sinngemäss anwendbar.  
III. Die Teilrenten 

Art. 38194 Berechnung 

1 Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der gemäss den Artikeln 34–37 zu ermit-
telnden Vollrente. 

2 Bei der Berechnung des Bruchteils werden das Verhältnis zwischen den vollen Bei-
tragsjahren des Versicherten zu denjenigen seines Jahrganges sowie die eingetretenen 
Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt.195 

3 Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften über die Abstufung der Renten.196 

  

191 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

192 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

193 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

194 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 1959, in Kraft seit 1. Jan. 1960  
(AS 1959 854; BBl 1958 II 1137). 

195 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  
(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057).  

196 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
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IV.197 Flexibler Rentenbezug 

Art. 39 Aufschub des Bezugs der Altersrente 

1 Personen, die Anspruch auf eine Altersrente haben, können den Beginn des Bezugs 
der ganzen Rente oder eines Anteils zwischen 20 und 80 Prozent davon um mindes-
tens ein Jahr, höchstens aber um fünf Jahre aufschieben. Innerhalb dieser Frist können 
sie die Rente jederzeit auf den Anfang des Folgemonats abrufen. 

2 Personen, die den Bezug eines Anteils der Rente aufgeschoben haben, können einmal 
die Senkung des Anteils verlangen. Die Erhöhung des aufgeschobenen Anteils ist aus-
geschlossen.  

3 Die aufgeschobene Altersrente beziehungsweise der Anteil davon wird um den ver-
sicherungsmathematischen Gegenwert der aufgeschobenen Leistungen erhöht.  

4 Der Bundesrat setzt die Erhöhungsfaktoren einheitlich fest und ordnet das Verfahren. 
Er kann einzelne Rentenarten vom Aufschub ausschliessen. Er überprüft die Erhö-
hungsfaktoren mindestens alle zehn Jahre. 

Art. 40 Vorbezug der Altersrente 

1 Personen, welche die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Altersrente erfül-
len, können ab dem vollendeten 63. Altersjahr die ganze Rente oder einen Anteil zwi-
schen 20 und 80 Prozent davon vorbeziehen. Sie können den Vorbezug der Rente je-
derzeit auf den Anfang des Folgemonats beantragen. Der Vorbezug gilt nur für 
zukünftige Leistungen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere den mög-
lichen Widerruf der vorbezogenen Altersrente im Falle einer nachträglich zugespro-
chenen Invalidenrente. 

2 Personen, die einen Anteil der Rente vorbezogen haben, können einmal die Erhö-
hung des Anteils verlangen. Die Erhöhung gilt nur für zukünftige Leistungen. Sie kann 
nicht widerrufen werden. 

3 Während der Dauer des Rentenvorbezugs werden keine Kinderrenten ausgerichtet. 

4 In Abweichung von Artikel 29ter Absatz 1 ist bei einem Rentenvorbezug die Bei-
tragsdauer nicht vollständig. Die vorbezogene Rente beruht auf der Anzahl Beitrags-
jahre bei Beginn des Rentenvorbezugs und entspricht einer Teilrente mit unvollstän-
diger Beitragsdauer. 

5 Die vorbezogene Rente wird berechnet anhand der Beitragsjahre, der Erwerbsein-
kommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten 
Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. De-
zember vor dem Vorbezug der ganzen oder eines Teils der Rente. Die Rente wird bei 
Erreichen des Referenzalters nach Artikel 29bis Absätze 1 und 2 neu berechnet. 

  

197 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024, 
Art. 40c in Kraft vom 1. Jan. 2025 bis zum 31. Dez. 2033 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). 
Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. 
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Art. 40a Kürzung bei Vorbezug der Altersrente 

1 Die vorbezogene Altersrente wird um den versicherungsmathematischen Gegenwert 
der vorbezogenen Leistung gekürzt. 

2 Der Bundesrat legt die Kürzungssätze nach versicherungsmathematischen Grund-
sätzen einheitlich fest und ordnet das Verfahren. Er überprüft die Kürzungssätze min-
destens alle zehn Jahre. 

3 Ist das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen tiefer als oder gleich hoch 
wie der Betrag der vierfachen minimalen jährlichen Altersrente nach Artikel 34, so 
werden die Kürzungssätze um 40 Prozent reduziert. 

Art. 40b Kombination von Vorbezug und Aufschub der Altersrente  

1 Personen, die einen Teil ihrer Altersrente vorbezogen haben, können den restlichen 
Teil ihrer Rente bis längstens fünf Jahre nach Erreichen des Referenzalters aufschie-
ben.  

2 Der aufgeschobene Teil der Rente kann nicht gesenkt werden, wenn der vorbezogene 
Teil während der Vorbezugsdauer bereits einmal erhöht worden ist. 

Art. 40c Kürzungssätze für Frauen der Übergangsgeneration 
bei der vorbezogenen Altersrente 

Frauen der Übergangsgeneration können die Rente nach den Modalitäten der Arti-
kel 40 und 40b ab dem vollendeten 62. Altersjahr vorbeziehen. Für sie werden fol-
gende Kürzungssätze auf die vorbezogenen Altersrenten angewendet:   
Vorbezugsjahre Kürzungssatz in %, wenn das  

massgebende durchschnittliche 
Jahreseinkommen tiefer als 
oder gleich hoch ist wie der 

Betrag der vierfachen minima-
len jährlichen Altersrente nach 

Art. 34 

Kürzungssatz in %, wenn das mass-
gebende durchschnittliche Jahresein-

kommen höher als der Betrag der 
vierfachen minimalen jährlichen  Al-
tersrente nach Art. 34, aber tiefer als 

oder gleich hoch ist wie der Betrag 
der fünffachen minimalen jährlichen 

Altersrente nach Art. 34 

Kürzungssatz in %, wenn 
das massgebende durch-

schnittliche Jahresein-
kommen höher ist als der 

Betrag der fünffachen 
minimalen jährlichen Al-

tersrente nach Art. 34 

1 0 2,5 3,5 

2 2 4,5 6,5 

3 3 6,5 10,5   
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V. Die Kürzung der ordentlichen Renten198 

Art. 41199 Kürzung wegen Überversicherung 

1 In Abweichung von Artikel 69 Absätze 2 und 3 ATSG200 werden Kinder- und Wai-
senrenten gekürzt, soweit sie zusammen mit der Rente des Vaters oder derjenigen der 
Mutter 90 Prozent des für diese Rente jeweils massgebenden durchschnittlichen Jah-
reseinkommens übersteigen.201 

2 Der Bundesrat setzt jedoch einen Mindestbetrag fest.202 

3 Der Bundesrat ist befugt, die Einzelheiten zu regeln und für die Teilrenten besondere 
Vorschriften zu erlassen.  
C. Die ausserordentlichen Renten203 

Art. 42204 Bezügerkreis 

1 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz 
und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG205) in der Schweiz, die während der 
gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordent-
liche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während 
eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.206 Der Anspruch steht 
auch ihren Hinterlassenen zu. 

2 Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jedem 
Versicherten, für den eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. 

3 Der Ehegatte, der mit einem obligatorisch versicherten Schweizer Bürger verheiratet 
ist und im Ausland lebt, aber gemäss internationalem Abkommen oder völkerrechtli-
cher Übung der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung seines Wohnsitz-
staates nicht angehört, ist dem in der Schweiz wohnhaften Ehegatten von Schweizer 
Bürgern gleichgestellt. 

  

198 Ursprünglich als Ziff. IV vor Art. 39 und später 40. 
199 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  

(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057).  
200 SR 830.1 
201 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). 
202 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1980 (AS 1978 391, 1979 1365 Art. 1; BBl 1976 III 1). 
203 Fassung des Tit. gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 1959, in Kraft seit 1. Jan. 1960  

(AS 1959 854; BBl 1958 II 1137). 
204 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
205 SR 830.1 
206 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 
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Art. 43 Höhe der ausserordentlichen Renten 

1 Die ausserordentlichen Renten entsprechen dem Mindestbetrag der zutreffenden or-
dentlichen Vollrenten. Vorbehalten bleibt Absatz 3.207 

2 …208 

3 In Abweichung von Artikel 69 Absätze 2 und 3 ATSG209 werden die ausserordentli-
chen Kinder- und Waisenrenten gekürzt, soweit sie zusammen mit den Renten des 
Vaters und der Mutter einen vom Bundesrat festzusetzenden Höchstbetrag überstei-
gen.210  
D. Die Hilflosenentschädigung, der Assistenzbeitrag und die 
Hilfsmittel211 

Art. 43bis 212 Hilflosenentschädigung213 

1 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben Personen, die ihre ganze Alters-
rente beziehen, oder Bezüger von Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnli-
chem Aufenthalt (Art. 13 ATSG214) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder 
leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind.215 

1bis Der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades entfällt 
bei einem Aufenthalt im Heim.216 

2 Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, 
in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittle-
ren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens sechs Monaten bestan-
den hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Absatz 1 
nicht mehr gegeben sind.217 

  

207 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

208 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 
BBl 1990 II 1). 

209 SR 830.1 
210 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

211 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968 (AS 1969 111; BBl 1968 I 602). Fassung 
gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmepa-
ket), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817). 

212 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. Dez. 1955 (AS 1956 651; BBl 1955 II 1088). Fas-
sung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

213 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). 

214 SR 830.1 
215 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 

(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 
216 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 13. Juni 2008 über die Neuordnung der Pflegefinan-

zierung, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2009 3517 6847 Ziff. I; BBl 2005 2033). 
217 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 

(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 
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3 Die monatliche Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades beträgt 
80 Prozent, für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 50 Prozent und für eine Hilflosig-
keit leichten Grades 20 Prozent des Mindestbetrages der Altersrente nach Artikel 34 
Absatz 5.218 

4 Hat eine hilflose Person am Ende des Monats, in dem sie das Referenzalter erreicht, 
oder bis zum Zeitpunkt, ab dem sie eine ganze Rente vorbezieht, eine Hilflosenent-
schädigung der Invalidenversicherung bezogen, so wird ihr die Entschädigung min-
destens im bisherigen Betrag weiter gewährt.219 

4bis Der Bundesrat kann eine anteilmässige Leistung an die Hilflosenentschädigung 
der Unfallversicherung vorsehen, falls die Hilflosigkeit nur zum Teil auf einen Unfall 
zurückzuführen ist.220 

5 Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des IVG221 sinngemäss 
anwendbar.222 Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen ob-
liegt den Invalidenversicherungs-Stellen223. Der Bundesrat kann ergänzende Vor-
schriften erlassen. 

Art. 43ter 224 Assistenzbeitrag 

Hat eine Person am Ende des Monats, in dem sie das Referenzalter erreicht, oder bis 
zum Zeitpunkt, ab dem sie eine ganze Rente vorbezieht, einen Assistenzbeitrag der 
Invalidenversicherung bezogen, so wird ihr der Assistenzbeitrag höchstens im bishe-
rigen Umfang weiter gewährt. Für den Anspruch und den Umfang gelten die Arti-
kel 42quater–42octies IVG225 sinngemäss. 

Art. 43quater 226 Hilfsmittel 

1 Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Voraussetzungen Bezügerinnen und Bezü-
ger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem 

  

218 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 13. Juni 2008 über die Neuordnung der Pflegefinan-
zierung, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2009 3517 6847 Ziff. I; BBl 2005 2033). 

219 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

220 Eingefügt durch Ziff. 2 des Anhangs zum BG vom 20. März 1981 über die Unfallversi-
cherung, in Kraft seit 1. Jan. 1984 (AS 1982 1676 1724 Art. 1 Abs. 1; BBl 1976 III 141). 

221 SR 831.20 
222 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

223 Ausdruck gemäss Ziff. II des BG vom 22. März 1991 (3. IV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1992 (AS 1991 2377; BBl 1988 II 1333). 

224 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Mass-
nahmepaket (AS 2011 5659; BBl 2010 1817). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom  
17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

225 SR 831.20 
226 Ursprünglich Art. 43ter. Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968 (AS 1969 111; 

BBl 1968 I 602). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in 
Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). 
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Aufenthalt (Art. 13 ATSG227) in der Schweiz, die für die Fortbewegung, für die Her-
stellung des Kontaktes mit der Umwelt oder für die Selbstsorge kostspieliger Geräte 
bedürfen, Anspruch auf Hilfsmittel haben.228 

2 Er bestimmt, in welchen Fällen Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten oder 
Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz 
Anspruch auf Hilfsmittel für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder der Tätigkeit 
in ihrem Aufgabenbereich haben.229 

3 Er bezeichnet die Hilfsmittel, welche die Versicherung abgibt oder an welche sie 
einen Kostenbeitrag gewährt; er regelt die Abgabe sowie das Verfahren und bestimmt, 
welche Vorschriften des IVG230 anwendbar sind.  
E.231 Verschiedene Bestimmungen 

Art. 43quinquies 232  Überwachung des finanziellen Gleichgewichtes 

Der Bundesrat lässt periodisch prüfen und durch die Eidgenössische Kommission für 
die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung begutachten, ob sich die finan-
zielle Entwicklung der Versicherung im Gleichgewicht befindet. Er stellt nötigenfalls 
Antrag auf Änderung des Gesetzes. 

Art. 44233 Auszahlung von Renten und Hilflosenentschädigungen 

1 Die Renten und Hilflosenentschädigungen werden in der Regel auf ein Bank- oder 
Postkonto überwiesen. Auf Antrag des Bezügers können sie ihm direkt ausbezahlt 
werden. Der Bundesrat regelt das Verfahren. 

2 Renten, deren Betrag 20 Prozent der minimalen Vollrente nicht übersteigen, werden 
in Abweichung von Artikel 19 Absätze 1 und 3 ATSG234 einmal jährlich ausbezahlt. 
Die berechtigte Person kann die monatliche Auszahlung verlangen.235 

  

227 SR 830.1 
228 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2004 (AS 2003 3837; BBl 2001 3205). 
229 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2004 (AS 2003 3837; BBl 2001 3205). 
230 SR 831.20 
231 Nummerierung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  

(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 
232 Urspünglich Art. 43quater. Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-

Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). 
233 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 
234 SR 830.1 
235 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 

(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 
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Art. 45236 

Art. 46237 Nachzahlung nicht bezogener Renten und Hilflosenentschädigungen 

1 Der Anspruch auf Nachzahlung richtet sich nach Artikel 24 Absatz 1 ATSG238. 

2 Macht ein Versicherter den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung mehr als 
zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird die Entschädigung in Abwei-
chung von Artikel 24 Absatz 1 ATSG lediglich für die zwölf Monate ausgerichtet, die 
der Geltendmachung vorangehen. Weiter gehende Nachzahlungen werden erbracht, 
wenn der Versicherte den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht kennen konnte 
und die Anmeldung innert zwölf Monaten nach Kenntnisnahme vornimmt. 

2bis In Abweichung von Artikel 24 Absatz 1 ATSG erlischt der Anspruch auf Nach-
zahlung der 13. Altersrente mit dem Tod der versicherten Person.239 

3 Der Bundesrat kann die Nachzahlung ordentlicher Altersrenten, für die der Aufschub 
in Betracht kommt, in Abweichung von Artikel 24 Absatz 1 ATSG einschränken oder 
ausschliessen. 

Art. 47240 

Art. 48241 

Art. 48bis–48sexies 242  
  

236 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371;  
BBl 1991 II 185 910, 1994 V 921, 1999 4523). 

237 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

238 SR 830.1 
239 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2025 (Umsetzung der 13. Altersrente), in 

Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 704; BBl 2024 2747). 
240 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371;  
BBl 1991 II 185 910, 1994 V 921, 1999 4523). 

241 Aufgehoben durch Ziff. 2 des Anhangs zum BG vom 20. März 1981 über die Unfallversi-
cherung, mit Wirkung seit 1. Jan. 1984 (AS 1982 1676 1724 Art. 1 Abs. 1;  
BBl 1976 III 141). 

242 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision) (AS 1978 391;  
BBl 1976 III 1). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den 
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 
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Vierter Abschnitt: Die Organisation 

A. Allgemeines 

Art. 49243 Grundsatz 

Die Durchführung der Alters- und Hinterlassenenversicherung erfolgt unter der Auf-
sicht des Bundes (Art. 76 ATSG244) durch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie 
durch die Verbandsausgleichskassen, kantonalen Ausgleichskassen, Ausgleichskas-
sen des Bundes und eine zentrale Ausgleichsstelle (Durchführungsstellen). 

Art. 49a245 Informationssysteme und Anforderungen 

1 Die Durchführungsstellen betreiben Informationssysteme, die den elektronischen In-
formationsaustausch und die Datenbearbeitung ermöglichen. 

2 Sie stellen sicher, dass ihre Informationssysteme jederzeit die notwendige Stabilität 
und Anpassungsfähigkeit sowie die Informationssicherheit und den Datenschutz ge-
währleisten. 

3 Die Fachorganisationen der Durchführungsstellen erarbeiten Regeln zur Umsetzung 
der Anforderungen nach Artikel 72a Absatz 2 Buchstabe b. 

Art. 49b246 Informationssysteme für die Durchführung internationaler 
Abkommen247 

Der Bundesrat kann die Durchführungsstellen verpflichten, Informationssysteme zu ver-
wenden, die für die Erfüllung der Aufgaben nach Anhang II des Abkommens vom 
21. Juni 1999248 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügig-
keit (Freizügigkeitsabkommen) sowie anderer internationaler Abkommen über die sozi-
ale Sicherheit und nach Anhörung der betroffenen Stellen entwickelt wurden. 

Art. 49c249 Register der laufenden Geldleistungen 

1 Die Zentrale Ausgleichsstelle nach Artikel 71 führt ein zentrales Register der laufen-
den Geldleistungen, einschliesslich der verfügbaren Angaben über die Gewährung 
ausländischer Leistungen, mit dem Zweck: 

  

243 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

244 SR 830.1 
245 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 

seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
246 Ursprünglich: Art. 49a. Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000 (AS 2000 2749; 

BBl 2000 255). Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. 5 des Datenschutzgesetzes vom  
25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. Sept. 2023 (AS 2022 491; BBl 2017 6941). 

247 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

248  SR 0.142.112.681 
249 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 

seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
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a. den Bezug von unrechtmässigen Geldleistungen zu vermeiden; 

b. Transparenz über die gewährten Geldleistungen herzustellen; 

c. die Anpassungen der Geldleistungen zu unterstützen. 

2 Sie erfasst darin:  

a. die laufenden Geldleistungen; 

b. Todesfälle und Zivilstandsänderungen von rentenberechtigten Personen und, 
sofern vorhanden, das Geburtsdatum des Ehegatten oder des eingetragenen 
Partners. 

3 Sie meldet den Ausgleichskassen Todesfälle und Zivilstandsänderungen und stellt 
den Stellen nach Artikel 50b Absatz 1 die erforderlichen Daten zur Verfügung. 

Art. 49d250 Versichertenregister 

1 Die Zentrale Ausgleichsstelle führt ein zentrales Versichertenregister mit dem 
Zweck: 

a. den versicherten Personen eine AHV-Nummer nach Artikel 50c zuzuweisen; 

b. sicherzustellen, dass im Rentenfall alle individuellen Konten einer Person be-
rücksichtigt werden. 

2 Sie erfasst darin: 

a. die Versicherten und deren AHV-Nummer; 

b. die Ausgleichskassen, die für eine versicherte Person ein individuelles Konto 
führen; 

c. die ausländischen Versichertennummern, die für die Durchführung internati-
onaler Sozialversicherungsabkommen notwendig sind. 

3 Sie stellt den Stellen nach den Artikeln 50b Absatz 1 und 153c Absatz 1 die erfor-
derlichen Daten zur Verfügung. 

Art. 49e251 Ausführungsbestimmungen zum Register der laufenden 
Geldleistungen und zum Versichertenregister 

Der Bundesrat regelt: 

a. die Verantwortung für den Datenschutz; 

b. die zu erfassenden und die zu meldenden Daten; 

c. die Aufbewahrungsfristen; 

d. den Zugriff auf die Daten; 

e. die Zusammenarbeit unter den Nutzern; 

  

250 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

251 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
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f. die Datensicherheit; 

g. die Kostenbeteiligung der Unfallversicherer und der Militärversicherung. 

Art. 49f252  Bearbeiten von Personendaten 

1 Die mit der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung 
dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die Personendaten, einschliesslich be-
sonders schützenswerter Daten, zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen, die sie benö-
tigen, um die ihnen nach diesem Gesetz oder im Rahmen von internationalen Abkom-
men übertragenen Aufgaben zu erfüllen, namentlich um: 

a. die Versicherungsbeiträge zu berechnen und zu erheben; 

b. Leistungsansprüche zu beurteilen sowie Leistungen zu berechnen, zu gewäh-
ren und mit Leistungen anderer Sozialversicherungen zu koordinieren; 

c. Beitragsansprüche zu beurteilen sowie Beiträge zu berechnen, zu gewähren 
und deren Verwendung zu überwachen; 

d. ein Rückgriffsrecht gegenüber einem haftpflichtigen Dritten geltend zu ma-
chen; 

e. die Aufsicht über die Durchführung dieses Gesetzes auszuüben; 

f. Statistiken zu führen; 

g. die AHV-Nummer zuzuweisen oder zu verifizieren. 

2 Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind sie darüber hinaus befugt, Personendaten, die 
namentlich die Beurteilung der Gesundheit, der Schwere des physischen oder psychi-
schen Leidens, der Bedürfnisse und der wirtschaftlichen Situation der versicherten 
Person erlauben, zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen. 

Art. 50253 

Art. 50a254 Datenbekanntgabe 

1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Organe, die mit der 
Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Ge-
setzes betraut sind, Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG255 bekannt geben:256 

a. anderen mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung 
der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organen, wenn die Daten für die 

  

252 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000 (AS 2000 2749; BBl 2000 255).  
Fassung gemäss Ziff. IV Abs. 2 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Auf-
sicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

253 Aufgehoben durch Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, mit Wirkung seit 
1. Jan. 2003 (AS 2002 3453; BBl 2002 803). 

254 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 
(AS 2000 2749; BBl 2000 255). 

255 SR 830.1 
256 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  

in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501). 
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Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich 
sind; 

b. Organen einer anderen Sozialversicherung, wenn sich in Abweichung von Ar-
tikel 32 Absatz 2 ATSG eine Pflicht zur Bekanntgabe aus einem Bundesgesetz 
ergibt; 

bbis.257 Organen einer anderen Sozialversicherung und weiteren Stellen oder Insti-
tutionen, die zur Verwendung der AHV-Nummer258 berechtigt sind, wenn die 
Daten für die Zuweisung oder Verifizierung dieser Nummer erforderlich sind; 

bter.259 den für den Betrieb der zentralen Datenbank zur Beurkundung des Perso-
nenstandes oder für die Führung des Informationssystems für den Ausländer- 
und den Asylbereich zuständigen Stellen, wenn die Daten für die Zuweisung 
oder Verifizierung dieser Nummer erforderlich sind; 

c. den Organen der Bundesstatistik, nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Ok-
tober 1992260; 

cbis.261 den kantonalen Krebsregistern und dem Kinderkrebsregister, nach dem 
Krebsregistrierungsgesetz vom 18. März 2016262; 

d. den Strafuntersuchungsbehörden, wenn die Anzeige oder die Abwendung ei-
nes Verbrechens die Datenbekanntgabe erfordert; 

dbis.263 dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) oder den Sicherheitsorganen der 
Kantone zuhanden des NDB, wenn eine konkrete Bedrohung der inneren oder 
äusseren Sicherheit nach Artikel 19 Absatz 2 des Nachrichtendienstgesetzes 
vom 25. September 2015264 gegeben ist; 

e. im Einzelfall und auf schriftlich begründetes Gesuch hin: 

1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten für die Festsetzung, Änderung oder 
Rückforderung von Leistungen beziehungsweise für die Verhinderung 
ungerechtfertigter Bezüge erforderlich sind, 

2. Zivilgerichten, wenn die Daten für die Beurteilung eines familien- oder 
erbrechtlichen Streitfalles erforderlich sind, 

3. Strafgerichten und Strafuntersuchungsbehörden, wenn die Daten für die 
Abklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens erforderlich sind, 

  

257 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  
in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501). 

258 Ausdruck gemäss Ziff. I des BG vom 18. Dez. 2020 (Systematische Verwendung der 
AHV-Nummer durch Behörden), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 758;  
BBl 2019 7359). Diese Änd. wurde in den in der AS genannten Bestimmungen vorgenom-
men. 

259 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  
in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501). 

260 SR 431.01 
261 Eingefügt durch Art. 36 des Krebsregistrierungsgesetzes vom 18. März 2016, in Kraft seit  

1. Jan. 2020 (AS 2018 2005; BBl 2014 8727). 
262 SR 818.33 
263 Eingefügt durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745;  

BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 14 des Nachrichtendienstge-
setzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). 

264 SR 121 
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4. Betreibungsämtern, nach den Artikeln 91, 163 und 222 des Bundesgeset-
zes vom 11. April 1889265 über Schuldbetreibung und Konkurs, 

5. Steuerbehörden, wenn die Daten für die Anwendung der Steuergesetze 
erforderlich sind, 

6.266 den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden nach Artikel 448 Absatz 4 
ZGB267, 

7.268 … 

8.269 den Migrationsbehörden nach Artikel 97 Absatz 1 des Ausländer- und In-
tegrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005270.271 

2 Die zur Bekämpfung der Schwarzarbeit erforderlichen Daten dürfen von den be-
troffenen Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden nach den Artikeln 11 
und 12 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005272 gegen die Schwarzarbeit bekannt 
gegeben werden.273 

3 Daten, die von allgemeinem Interesse sind und sich auf die Anwendung dieses Ge-
setzes beziehen, dürfen in Abweichung von Artikel 33 ATSG veröffentlicht werden. 
Die Anonymität der Versicherten muss gewahrt bleiben.274 

4 In den übrigen Fällen dürfen Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG an Dritte 
wie folgt bekannt gegeben werden:275 

a. nicht personenbezogene Daten, sofern die Bekanntgabe einem überwiegenden 
Interesse entspricht; 

b. Personendaten, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich eingewil-
ligt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese nach 
den Umständen als im Interesse des Versicherten vorausgesetzt werden darf. 

5 Es dürfen nur die Daten bekannt gegeben werden, welche für den in Frage stehenden 
Zweck erforderlich sind. 

6 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Bekanntgabe und die Information der be-
troffenen Person. 

  

265 SR 281.1 
266 Eingefügt durch Anhang Ziff. 26 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Perso-

nenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001). 
267 SR 210 
268 Eingefügt durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745;  

BBl 2007 5037, 2010 7841). Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 14 des Nachrichtendienst-
gesetzes vom 25. Sept. 2015, mit Wirkung seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095;  
BBl 2014 2105). 

269 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 14. Dez. 2018 (Verfahrensregelungen und 
Informationssysteme), in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1413; BBl 2018 1685). 

270 SR 142.20 
271 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3453; BBl 2002 803). 
272 SR 822.41 
273 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit, in 

Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 359; BBl 2002 3605). 
274 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3453; BBl 2002 803). 
275 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3453; BBl 2002 803). 
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7 Die Daten werden in der Regel schriftlich und kostenlos bekannt gegeben. Der Bun-
desrat kann die Erhebung einer Gebühr vorsehen, wenn besonders aufwendige Arbei-
ten erforderlich sind. 

Art. 50b276 Abrufverfahren 

1 Das Register der laufenden Geldleistungen (Art. 49c) sowie das Versichertenregister 
(Art. 49d) sind folgenden Stellen durch Abrufverfahren zugänglich:277 

a. der Zentralstelle 2. Säule, im Rahmen von Artikel 24d des Freizügigkeitsge-
setzes vom 17. Dezember 1993278; 

b.279 den Ausgleichskassen, den von ihnen bezeichneten Zweigstellen, den IV-
Stellen und dem zuständigen Bundesamt für diejenigen Daten, die sie benöti-
gen, um die ihnen nach diesem Gesetz und dem IVG280 übertragenen Aufga-
ben zu erfüllen; 

c.281 den Unfallversicherern nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1981282 über 
die Unfallversicherung zur Überprüfung der Bezugsberechtigungen für lau-
fende Renten; 

d.283 der Militärversicherung zur Überprüfung der Bezugsberechtigungen für lau-
fende Renten; 

e.284 den für die Ergänzungsleistungen zuständigen Durchführungsstellen. 

2 …285 

  

276 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2749; BBl 2000 255). 

277 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

278 SR 831.42 
279 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 

seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
280 SR 831.20 
281 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Un-

fallverhütung), in Kraft seit seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395,  
2014 7911). 

282 SR 832.20 
283 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Un-

fallverhütung), in Kraft seit seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395,  
2014 7911). 

284 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

285 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), mit 
Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
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Art. 50c286 AHV-Nummer 

1 Eine AHV-Nummer wird jeder Person zugewiesen, die: 

a. in der Schweiz Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 13 
ATSG287); 

b. im Ausland wohnt und Beiträge entrichtet oder Leistungen bezieht oder bean-
tragt. 

2 Eine AHV-Nummer wird einer Person überdies zugewiesen, wenn dies notwendig 
ist:288 

a. für die Durchführung der AHV; oder  

b.289 im Verkehr mit einer Stelle oder Institution, die zur systematischen Verwen-
dung der Nummer berechtigt ist ausserhalb der AHV. 

3 Die Zusammensetzung der AHV-Nummer darf keine Rückschlüsse auf die Person 
zulassen, der die Nummer zugewiesen wird. 

Art. 50d–50g290  
B. Die Arbeitgeber 

Art. 51 Aufgaben 

1 Die Arbeitgeber haben von jedem Lohn im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 den Beitrag 
des Arbeitnehmers abzuziehen.291 

2 …292 293 

3 Die Arbeitgeber haben die von den Arbeitnehmern in der Anmeldung zum Bezug 
eines Versicherungsausweises gemachten Angaben auf Grund amtlicher Ausweispa-
piere zu überprüfen. Sie rechnen mit der Ausgleichskasse über die abgezogenen und 

  

286 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  
in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501). 

287 SR 830.1 
288 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Dez. 2020 (Systematische Verwendung der AHV-

Nummer durch Behörden), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 758;  
BBl 2019 7359). 

289 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Dez. 2020 (Systematische Verwendung der AHV-
Nummer durch Behörden), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 758;  
BBl 2019 7359). 

290 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer)  
(AS 2007 5259; BBl 2006 501). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 18. Dez. 2020 
(Systematische Verwendung der AHV-Nummer durch Behörden), mit Wirkung seit  
1. Jan. 2022 (AS 2021 758; BBl 2019 7359). 

291 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

292 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), mit Wirkung 
seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

293 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
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die selbst geschuldeten Beiträge sowie über die ausbezahlten Renten und Hilflosenent-
schädigungen periodisch ab und machen die erforderlichen Angaben für die Führung 
der individuellen Konten der Arbeitnehmer.294 

4 Der Bundesrat kann den Arbeitgebern weitere Aufgaben, die mit dem Beitragsbezug 
oder der Rentenauszahlung in Zusammenhang stehen, übertragen. 

Art. 52295 Haftung 

1 Fügt ein Arbeitgeber durch absichtliche oder grobfahrlässige Missachtung von Vor-
schriften der Versicherung einen Schaden zu, so hat er diesen zu ersetzen. 

2 Handelt es sich beim Arbeitgeber um eine juristische Person, so haften subsidiär die 
Mitglieder der Verwaltung und alle mit der Geschäftsführung oder Liquidation befass-
ten Personen. Sind mehrere Personen für den gleichen Schaden verantwortlich, so haf-
ten sie für den ganzen Schaden solidarisch.296 

3 Der Schadenersatzanspruch verjährt nach den Bestimmungen des Obligationen-
rechts297 über die unerlaubten Handlungen.298 

4 Die zuständige Ausgleichskasse macht den Schadenersatz durch Erlass einer Verfü-
gung geltend.299 

5 In Abweichung von Artikel 58 Absatz 1 ATSG300 ist für die Beschwerde das Versi-
cherungsgericht des Kantons zuständig, in welchem der Arbeitgeber seinen Wohnsitz 
hat. 

6 Die Haftung nach Artikel 78 ATSG ist ausgeschlossen.  
  

294 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  
(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057).  

295 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

296 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

297 SR 220 
298 Fassung gemäss Anhang Ziff. 21 des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungs-

rechts), in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235). 
299 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 
300 SR 830.1 
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C. Die Ausgleichskassen 

I. Die Verbandsausgleichskassen 

Art. 53301 1. Voraussetzungen  
a. Errichtung von Ausgleichskassen der Arbeitgeber302 

1 Befugt zur Errichtung von Verbandsausgleichskassen sind ein oder mehrere schwei-
zerische Berufsverbände sowie ein oder mehrere schweizerische oder regionale zwi-
schenberufliche Verbände von Arbeitgebern oder von Selbständigerwerbenden, 
wenn:303 

a.304 aufgrund der Zahl und Zusammensetzung der Verbandsmitglieder anzuneh-
men ist, dass die zu errichtende Ausgleichskasse mindestens 2000 Arbeitgeber 
beziehungsweise Selbständigerwerbende umfassen oder Beiträge von mindes-
tens 50 Millionen Franken im Jahr einnehmen wird; 

b. der Beschluss über die Errichtung einer Ausgleichskasse von dem zur Statu-
tenänderung zuständigen Verbandsorgan mit einer Mehrheit von drei Vierteln 
der abgegebenen Stimmen gefasst und öffentlich beurkundet worden ist. 

1bis Die Verbandsausgleichskassen sind als selbstständige öffentlich-rechtliche Anstal-
ten zu errichten.305 

2 Errichten mehrere der in Absatz 1 genannten Verbände gemeinsam eine Ausgleichs-
kasse oder will sich ein solcher Verband an der Führung einer bestehenden Aus-
gleichskasse beteiligen, so ist über die gemeinsame Kassenführung von jedem Ver-
band gemäss Absatz 1 Buchstabe b Beschluss zu fassen. 

Art. 54306 b. … 

Art. 55 2. Sicherheitsleistung 

1 Verbände, welche eine Ausgleichskasse errichten wollen, haben zur Deckung allfäl-
liger Schäden, für die sie gemäss Artikel 78 ATSG307 und Artikel 70 dieses Gesetzes 
haften, Sicherheit zu leisten.308 

  

301 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 1953, in Kraft seit 1. Jan. 1954  
(AS 1954 211; BBl 1953 II 81). 

302 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

303 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

304 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

305 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

306 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), mit 
Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

307 SR 830.1 
308 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 
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2 Die Sicherheit ist nach Wahl der Verbände zu leisten: 

a. durch Hinterlegung eines Geldbetrages in schweizerischer Währung; 

b. durch Verpfändung schweizerischer Wertpapiere; 

c. durch Beibringung einer Bürgschaftsverpflichtung. 

3 Die Sicherheit ist zu leisten in der Höhe eines Zwölftels der Summe der Beiträge, 
welche die Ausgleichskasse voraussichtlich im Jahre vereinnahmen wird; sie muss je-
doch mindestens 200 000 Franken betragen und darf 500 000 Franken nicht überstei-
gen. Weicht die tatsächliche Beitragssumme um mehr als 10 Prozent von der Schät-
zung ab, so ist die Sicherheit entsprechend anzupassen.309 

4 Der Bundesrat erlässt die näheren Vorschriften über die Sicherheitsleistung. 

Art. 56 3. Verfahren 

1 Verbände, die eine Ausgleichskasse errichten wollen, haben dem Bundesrat ein 
schriftliches Gesuch einzureichen unter Beilage des Entwurfes zu einem Kassenregle-
ment. Gleichzeitig haben sie den Nachweis zu erbringen, dass die Voraussetzungen 
des Artikels 53 und gegebenenfalls des Artikels 54 erfüllt sind. 

2 Der Bundesrat erteilt die Bewilligung zur Errichtung einer Verbandsausgleichskasse, 
sofern die Voraussetzungen des Artikels 53 und gegebenenfalls des Artikels 54 erfüllt 
sind und Sicherheit gemäss Artikel 55 geleistet ist. 

3 Die Verbandsausgleichskasse gilt als errichtet und erlangt das Recht der Persönlich-
keit mit der Genehmigung des Kassenreglementes durch den Bundesrat. 

Art. 57 4. Kassenreglement 

1 Das Kassenreglement wird von den Gründerverbänden aufgestellt. Diese sind auch 
ausschliesslich zu dessen Abänderung zuständig. Das Kassenreglement und allfällige 
Abänderungen desselben bedürfen der Genehmigung des Bundesrates. 

2 Das Reglement muss Bestimmungen enthalten über: 

a. den Sitz der Ausgleichskasse; 

b. die Zusammensetzung und die Wahlart des Kassenvorstandes; 

c. die Aufgaben und Befugnisse des Kassenvorstandes und des Kassenleiters; 

d. die interne Kassenorganisation; 

e. die Errichtung von Zweigstellen sowie deren Aufgaben und Befugnisse; 

f. die Grundsätze, nach welchen die Verwaltungskostenbeiträge erhoben wer-
den; 

g.310 die Arbeitgeberkontrolle; 

  

309 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

310 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
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h.311 falls mehrere Gründerverbände bestehen, deren Beteiligung an der Sicher-
heitsleistung gemäss Artikel 55 und die Regelung des Rückgriffes für den Fall 
der Inanspruchnahme gemäss Artikel 78 ATSG312 und Artikel 70 dieses Ge-
setzes. 

Art. 58 Organisation  
1. Der Kassenvorstand 

1 Oberstes Organ einer Verbandsausgleichskasse ist der Kassenvorstand. 

2 Der Kassenvorstand setzt sich zusammen aus Vertretern der Gründerverbände und 
gegebenenfalls aus Vertretern von Arbeitnehmerorganisationen, sofern diesen insge-
samt mindestens 10 Prozent der von der Ausgleichskasse erfassten Arbeitnehmer an-
gehören. Der Präsident sowie die Mehrzahl der Vorstandsmitglieder werden von den 
Gründerverbänden, die übrigen Mitglieder, jedoch mindestens ein Drittel, von den be-
teiligten Arbeitnehmerorganisationen nach Massgabe der Zahl der durch sie vertrete-
nen, von der Ausgleichskasse erfassten Arbeitnehmer gewählt. Zu Vorstandsmitglie-
dern dürfen nur Personen gewählt werden, die der Ausgleichskasse als Versicherte 
oder Arbeitgeber angeschlossen sind.313 

3 …314 

4 Dem Kassenvorstand obliegen: 

a. die interne Organisation der Kasse; 

b. die Ernennung des Kassenleiters; 

bbis.315 die Wahl der Revisionsstelle; 

c. die Festsetzung der Verwaltungskostenbeiträge; 

d. die Anordnung der Kassenrevisionen und der Arbeitgeberkontrollen; 

e.316 die Genehmigung von Jahresrechnung und Geschäftsbericht. 

…317 

5 Dem Kassenvorstand können durch das Reglement weitere Aufgaben und Befug-
nisse übertragen werden.318 

  

311 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

312 SR 830.1 
313 Fassung des dritten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der 

Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
314 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), mit 

Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
315 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 

seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
316 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 

seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
317 Satz aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), 

mit Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
318 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 

seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
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Art. 59 2. Der Kassenleiter 

1 Der Kassenleiter führt die Geschäfte der Ausgleichskasse, soweit dafür nicht der 
Kassenvorstand zuständig ist. 

2 Der Kassenleiter hat dem Kassenvorstand jährlich über die Abwicklung der Geschäf-
te Bericht zu erstatten und ihm eine Jahresabrechnung vorzulegen. 

Art. 60 Auflösung 

1 Der Beschluss über die Auflösung einer Verbandsausgleichskasse ist von dem zur 
Statutenänderung zuständigen Verbandsorgan mit einer Mehrheit von drei Vierteln 
der abgegebenen Stimmen zu fassen, öffentlich beurkunden zu lassen und dem Bun-
desrat unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Der Bundesrat bestimmt darauf den Zeit-
punkt der Auflösung. 

1bis Die Verbandsausgleichskassen bilden Reserven, die es erlauben, die Folgekosten 
einer Auflösung zu decken.319 

1ter Wird eine Verbandsausgleichskasse aufgelöst, so kann der Bundesrat eine oder 
mehrere andere Verbandsausgleichskassen dazu verpflichten, deren Versicherte und 
Rentenbezüger ganz oder teilweise zu übernehmen, falls keine andere Lösung gefun-
den werden kann. Die übernehmende Kasse wird dafür angemessen entschädigt. Die 
Entschädigung geht zulasten der aufgelösten Kasse, subsidiär zulasten ihrer Gründer-
verbände.320 

2 Ist eine der in den Artikeln 53 und 55 genannten Voraussetzungen während längerer 
Zeit nicht erfüllt oder haben sich die Organe einer Ausgleichskasse wiederholt schwe-
rer Pflichtverletzungen schuldig gemacht, so wird die Ausgleichskasse vom Bundesrat 
aufgelöst. Vor dem 1. Januar 1973 errichtete Ausgleichskassen werden wegen Nicht-
erreichens der Mindestbeitragssumme nur aufgelöst, wenn sie Beiträge von weniger 
als 1 Million Franken im Jahr einnehmen. Für die seit dem 1. Januar 1973 bis zum 
Inkrafttreten dieser Bestimmung errichteten Ausgleichskassen gilt ein Grenzbetrag 
von 10 Millionen Franken.321 

3 Der Bundesrat erlässt die näheren Vorschriften über die Reserven, ihre Höhe sowie 
über die Auflösung von Verbandsausgleichskassen.322  
  

319 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

320 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

321 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

322 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). Siehe auch die SchlB am Schluss dieses 
Textes. 
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II. Die kantonalen Ausgleichskassen 

Art. 61 Kantonale Erlasse 

1 Jeder Kanton errichtet durch einen Erlass eine kantonale Ausgleichskasse als selbst-
ständige kantonale öffentlich-rechtliche Anstalt. Vorbehalten bleibt Absatz 1bis.323 

1bis Die kantonale Ausgleichskasse kann einer kantonalen Sozialversicherungsanstalt 
angeschlossen sein, sofern diese als selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt aus-
gestaltet ist und über eine vom Kanton unabhängige Verwaltungskommission ver-
fügt.324 

2 Der kantonale Erlass bedarf der Genehmigung des Bundes325 und muss Bestimmun-
gen enthalten über: 

a. die Aufgaben und Befugnisse des Kassenleiters; 

b. die interne Kassenorganisation; 

c.326 … 

d. die Grundsätze, nach welchen die Verwaltungskostenbeiträge erhoben wer-
den; 

dbis.327 die Wahl der Revisionsstelle; 

e.328 die Arbeitgeberkontrolle; 

f.329 die Genehmigung von Jahresrechnung und Geschäftsbericht der Ausgleichs-
kasse; 

g.330 die Errichtung der Verwaltungskommission und über deren Grösse, Zusam-
mensetzung und Zuständigkeiten.  

  

323 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). Siehe auch die SchlB am Schluss dieses 
Textes. 

324 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

325 Ausdruck gemäss Ziff. III des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung kantonaler 
Erlasse durch den Bund, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333). 

326 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), mit 
Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

327 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

328 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

329 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

330 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
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III. Die Ausgleichskassen des Bundes 

Art. 62331 Errichtung und Aufgaben 

1 Der Bundesrat errichtet eine Ausgleichskasse für das Personal der Bundesverwaltung 
und der Bundesanstalten. 

2 Er errichtet eine Ausgleichskasse, welche die freiwillige Versicherung durchführt, 
die Aufgaben wahrnimmt, die ihr durch internationale Abkommen zugewiesen wer-
den, und die Leistungen an Personen im Ausland ausrichtet. Die Ausgleichskasse er-
fasst ferner die nach Artikel 1a Absatz 3 Buchstabe b versicherten Studenten.332 333  
IV. Gemeinsame Vorschriften 

Art. 63 Aufgaben der Ausgleichskassen 

1 Den Ausgleichskassen obliegen insbesondere die folgenden Aufgaben:334 

a. die Festsetzung, die Herabsetzung und der Erlass der Beiträge; 

b. die Festsetzung der Renten und Hilflosenentschädigungen335; 

c.336 der Bezug der Beiträge sowie die Auszahlung der Renten und Hilflosenent-
schädigungen; 

d. die Abrechnung über die bezogenen Beiträge und die ausbezahlten Renten und 
Hilflosenentschädigungen337 mit den ihnen angeschlossenen Arbeitgebern, 
Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen einerseits und mit der Zent-
ralen Ausgleichsstelle anderseits; 

e. der Erlass von Veranlagungsverfügungen und die Durchführung des Mahn- 
und Vollstreckungsverfahrens; 

f. die Führung der individuellen Konten338; 

g. der Bezug von Verwaltungskostenbeiträgen. 

  

331 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 1953, in Kraft seit 1. Jan. 1954  
(AS 1954 211; BBl 1953 II 81). 

332 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft 
seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3453; BBl 2002 803). 

333 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2677; BBl 1999 4983). 

334 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

335 Ausdruck gemäss Ziff. II Bst. b des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

336 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

337 Ausdruck gemäss Ziff. II Bst. b des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

338 Ausdruck gemäss Ziff. II Bst. a des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 
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2 Den kantonalen Ausgleichskassen obliegt überdies die Kontrolle über die Erfassung 
aller Beitragspflichtigen. 

3 Der Bundesrat kann den Ausgleichskassen im Rahmen dieses Gesetzes weitere Auf-
gaben übertragen.339 Er regelt die Zusammenarbeit zwischen den Ausgleichskassen 
und der Zentralen Ausgleichsstelle.340 

4 …341 

5 …342 

Art. 63a343 Übertragung weiterer Aufgaben auf die Ausgleichskasse 

1 Den Ausgleichskassen können durch den Bund und, mit Genehmigung des Bundes-
rates, durch die Kantone und die Gründerverbände weitere Aufgaben übertragen wer-
den. Die Genehmigung kann an Bedingungen geknüpft und mit Auflagen verbunden 
werden. 

2 Die Übertragung von Aufgaben darf die ordnungsgemässe Durchführung der Alters- 
und Hinterlassenenversicherung nicht beeinträchtigen. 

3 Wer Aufgaben überträgt, stellt sicher, dass die Kosten, die den Ausgleichskassen 
durch die Erfüllung dieser Aufgaben entstehen, vollständig gedeckt werden. 

4 Für den Vollzug der vom Bund übertragenen Aufgaben unterstehen die Ausgleichs-
kassen ausschliesslich den Weisungen der Aufsichtsbehörde nach Artikel 72. 

Art. 63b344 Übertragung von Kassenaufgaben auf Dritte 

1 Die Ausgleichskassen können mit Genehmigung des Bundesrates Dritte mit be-
stimmten Aufgaben im Sinne der Artikel 63 Absatz 1 und 63a Absatz 1 beauftra-
gen. Die Genehmigung kann an Bedingungen geknüpft und mit Auflagen verbunden 
werden. 

2 Die beauftragten Dritten und ihr Personal haben die Vorschriften dieses Gesetzes, 
namentlich die Bestimmungen zur Datenbearbeitung und -bekanntgabe, zu beachten. 
Sie unterstehen für von ihnen ausgeführte Kassenaufgaben der Schweigepflicht nach 
Artikel 33 ATSG345. 

  

339 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1964  
(AS 1964 285; BBl 1963 II 517). 

340 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der 
Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

341 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), mit 
Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

342 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV- Revision) (AS 1978 391;  
BBl 1976 III 1). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der 
Aufsicht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

343 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

344 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

345 SR 830.1 
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3 Die Haftung nach Artikel 78 ATSG und nach Artikel 70 des vorliegenden Gesetzes 
für Kassenaufgaben, die von diesen beauftragten Dritten ausgeführt werden, bleibt bei 
den Gründerverbänden oder den Kantonen. 

Art. 64 Kassenzugehörigkeit und Meldepflicht346 

1 Den Verbandsausgleichskassen werden alle Arbeitgeber und Selbständigerwerben-
den angeschlossen, die einem Gründerverband angehören. Arbeitgeber oder Selbstän-
digerwerbende, die sowohl einem Berufsverband wie einem zwischenberuflichen Ver-
band angehören, werden nach freier Wahl der Ausgleichskasse eines der beiden Ver-
bände angeschlossen. 

2 Den kantonalen Ausgleichskassen werden alle Arbeitgeber und Selbständigerwer-
benden angeschlossen, die keinem Gründerverband einer Verbandsausgleichskasse 
angehören, ferner die Nichterwerbstätigen und die versicherten Arbeitnehmer nicht 
beitragspflichtiger Arbeitgeber. 

2bis Versicherte, welche ihre Erwerbstätigkeit vor Erreichen des Referenzalters aufge-
ben, bleiben als Nichterwerbstätige der bisher zuständigen Ausgleichskasse ange-
schlossen, sofern sie die erforderliche Altersgrenze erreicht haben; der Bundesrat legt 
diese Altersgrenze fest.347 Der Bundesrat kann bestimmen, dass nichterwerbstätige 
beitragspflichtige Ehegatten dieser Versicherten derselben Ausgleichskasse angehö-
ren.348 

3 Die Kassenzugehörigkeit eines Arbeitgebers erstreckt sich auf alle Arbeitnehmer, für 
die er den Arbeitgeberbeitrag zu leisten hat. 

3bis Die nach Artikel 1a Absatz 4 Buchstabe c versicherten Personen gehören der glei-
chen Ausgleichskasse an wie ihr Ehegatte.349 

4 Der Bundesrat erlässt die Vorschriften über die Kassenzugehörigkeit von Arbeitge-
bern und Selbstständigerwerbenden, die mehr als einem Berufsverband angehören 
oder deren Tätigkeit sich auf mehr als einen Kanton erstreckt.350 

5 Arbeitgeber, Selbständigerwerbende, Nichterwerbstätige und versicherte Arbeitneh-
mer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber, die von keiner Ausgleichskasse erfasst wur-
den, haben sich bei der kantonalen Ausgleichskasse zu melden.351 

  

346 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  
(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057).  

347 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

348 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

349 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000 (AS 2000 2677; BBl 1999 4983). Fas-
sung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  
(AS 2002 3453; BBl 2002 803). 

350 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

351 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  
(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 
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6 In Abweichung von Artikel 35 ATSG352 entscheidet bei Streitigkeiten über die Kas-
senzugehörigkeit das zuständige Bundesamt. Sein Entscheid kann von den beteiligten 
Ausgleichskassen und vom Betroffenen innert 30 Tagen nach Erhalt der Mitteilung 
über die Kassenzugehörigkeit angerufen werden.353 

Art. 64a354 Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung der Renten 
von Ehepaaren 

Zuständig für die Festsetzung und Auszahlung der Renten von Ehepaaren ist die Aus-
gleichskasse, welcher die Auszahlung der Rente des Ehegatten obliegt, der die Alters-
rente zuerst bezieht; Artikel 62 Absatz 2 bleibt vorbehalten. Der Bundesrat regelt das 
Verfahren. 

Art. 65 Zweigstellen 

1 Die Verbandsausgleichskassen können in einzelnen Sprachgebieten oder in Kanto-
nen, in denen sich eine grössere Zahl ihnen angeschlossener Arbeitgeber und Selb-
ständigerwerbender befindet, Zweigstellen errichten. Sofern in einem Sprachgebiet 
oder einem Kanton eine grössere Anzahl der Ausgleichskasse angeschlossener Arbeit-
geber und Selbständigerwerbender dies verlangt, ist daselbst eine Zweigstelle zu er-
richten. 

2 Die kantonalen Ausgleichskassen können Zweigstellen errichten.355 

3 Die Kantonsregierungen sind befugt, für das Personal der kantonalen Verwaltungen 
und Betriebe sowie für die Angestellten und Arbeiter der Gemeinden Zweigstellen der 
kantonalen Ausgleichskasse zu errichten. 

Art. 66356 Risiko- und Qualitätsmanagement, internes Kontrollsystem 

1 Die Ausgleichskassen erfassen, begrenzen und überwachen die wesentlichen Risiken 
(Risikomanagement). 

2 Sie betreiben ein Qualitätsmanagementsystem und richten ein internes Kontrollsys-
tem ein. Beide sind angemessen auf ihre Grösse und den Umfang ihrer Aufgaben aus-
zurichten. 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften zu den Mindestanforderungen erlassen, die das Ri-
sikomanagement, das Qualitätsmanagement und das interne Kontrollsystem erfüllen 
müssen. 

  

352 SR 830.1 
353 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

354 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 
BBl 1990 II 1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 
1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

355 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

356 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). Siehe auch die SchlB am Schluss dieses 
Textes. 
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Art. 66a357 Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit 

Folgende Personen müssen einen guten Ruf geniessen, Gewähr für eine einwandfreie 
Geschäftstätigkeit bieten und ihre Interessenbindungen offenlegen: 

a. die Mitglieder des Kassenvorstandes einer Verbandsausgleichskasse; 

b. die Mitglieder der Verwaltungskommission einer kantonalen Ausgleichs-
kasse; 

c. der Kassenleiter, seine Stellvertretung sowie die weiteren Personen, die mit 
Geschäftsleitungsaufgaben betraut sind. 

Art. 66b358 Berichterstattung der Ausgleichskasse 

Die Ausgleichskassen legen der Aufsichtsbehörde jährlich einen Geschäftsbericht vor 
und stellen ihr die für die Ausübung der Aufsicht erforderlichen Kennzahlen zur Ver-
fügung. 

Art. 67359 Rechnungslegung 

1 Für die Rechnungslegung der Ausgleichskassen gilt der Grundsatz der Transparenz. 

2 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Art und Weise, wie die Transparenz ge-
währleistet werden muss. Er regelt insbesondere, wie: 

a. der Abrechnungs- und Zahlungsverkehr der Ausgleichskassen mit den ange-
schlossenen Arbeitgebern, Selbstständigerwerbenden, Nichterwerbstätigen 
und Rentenbezügern einerseits und mit der Zentralen Ausgleichsstelle ande-
rerseits zu gestalten ist; 

b. die Verwaltungskosten und ihre Finanzierung auszuweisen sind; 

c. die Buchführung und die Rechnungslegung der Ausgleichskassen zu gestalten 
sind; 

d. die Buchführung und die Rechnungslegung der kantonalen Sozialversiche-
rungsanstalt, der nach Artikel 61 Absatz 1bis eine kantonale Ausgleichskasse 
angeschlossen ist, zu gestalten sind. 

  

357 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

358 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

359 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). Siehe auch die SchlB am Schluss dieses 
Textes. 



Alters- und Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

56 / 86 

831.10 

Art. 68360 Anforderungen an die Revisionsstelle und den leitenden Revisor 

1 Jede Ausgleichskasse, einschliesslich der Zweigstellen, muss von einem nach dem 
Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005361 (RAG) als Revisionsexperte zu-
gelassenen Revisionsunternehmen revidiert werden. 

2 Als leitender Revisor tätig sein dürfen natürliche Personen, die als Revisionsexperten 
nach dem RAG zugelassen sind. 

3 Für die Unabhängigkeit der Revisionsstelle gilt sinngemäss Artikel 728 des Obliga-
tionenrechts362 mit Ausnahme der Absätze 2 Ziffer 2 und 6 bezüglich der zu prüfenden 
Gesellschaft (erster Halbsatz). Der Bundesrat kann weitere Kriterien für die Unverein-
barkeit mit dem Prüfmandat der Revisionsstelle festlegen. 

4 Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften über die Anforderungen an die Revisions-
stelle und den leitenden Revisor, die über die Zulassungsvoraussetzungen nach den 
Absätzen 1 und 2 hinausgehen. 

5 Ist eine Ausgleichskasse einer kantonalen Sozialversicherungsanstalt angeschlossen, 
so muss die Revisionsstelle dieser Sozialversicherungsanstalt die Voraussetzungen der 
Absätze 1–4 erfüllen und auch die Ausgleichskasse revidieren. 

Art. 68a363 Aufgaben der Revisionsstelle 

1 Die Revisionsstelle prüft, ob die Jahresrechnung nach Massgabe von Artikel 67 er-
stellt wurde. 

2 Zusätzlich prüft sie, ob: 

a. die Buchführung den gesetzlichen Bestimmungen entspricht; 

b. die Organisation und die Geschäftsführung den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechen; 

c. die Informationssysteme die Anforderungen nach Artikel 72a Absatz 2 Buch-
staben b erfüllen; 

d. das Risikomanagement, das Qualitätsmanagementsystem und das interne 
Kontrollsystem die Anforderungen nach Artikel 66 erfüllen; 

e. die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben nach Artikel 63a Absatz 1 der 
Genehmigung des Bundesrates entspricht. 

3 Sie erstattet der Aufsichtsbehörde nach deren Weisungen über die Revision Bericht. 
Ist die Ausgleichskasse einer kantonalen Sozialversicherungsanstalt angeschlossen, so 
muss die Revisionsstelle der Aufsichtsbehörde auch den Bericht über die Revision der 
Sozialversicherungsanstalt einreichen. 

  

360 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

361 SR 221.302 
362 SR 220 
363 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 

seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
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4 Sie meldet der Aufsichtsbehörde unverzüglich, wenn sie Straftaten, schwerwiegende 
Unregelmässigkeiten oder Verstösse gegen die Grundsätze einer einwandfreien Ge-
schäftstätigkeit feststellt. 

5 Der Bundesrat kann die Aufsichtsbehörde mit dem Erlass näherer Vorschriften über 
die Durchführung der Revisionen beauftragen. Die Ausgleichskassen sind zu diesen 
Vorschriften anzuhören. 

Art. 68b364 Arbeitgeberkontrolle 

1 Die Ausgleichskasse kontrolliert ihre angeschlossenen Arbeitgeber periodisch auf 
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen hin. Sie kann die Kontrolle durch fol-
gende Stellen durchführen lassen: 

a. ein Revisionsunternehmen und einen leitenden Revisor, welche die Anforde-
rungen von Artikel 68 erfüllen; 

b. eine besondere Abteilung der Ausgleichskasse oder eine Fachorganisation der 
Ausgleichskassen; 

c. einen Versicherungsträger oder ein Durchführungsorgan einer Sozialversiche-
rung nach dem ATSG365. 

2 Die mit der Durchführung der Arbeitgeberkontrolle betrauten Stellen haben der Aus-
gleichskasse Bericht zu erstatten. 

3 Sie melden der Ausgleichskasse unverzüglich, wenn sie Straftaten oder schwerwie-
gende Unregelmässigkeiten feststellen. 

4 Der Bundesrat kann die Aufsichtsbehörde mit dem Erlass näherer Vorschriften über 
die Durchführung der Arbeitgeberkontrolle beauftragen. 

Art. 69 Deckung der Verwaltungskosten 

1 Zur Deckung ihrer Verwaltungskosten erheben die Ausgleichskassen von ihren Mit-
gliedern (Arbeitgebern, Selbstständigerwerbenden, Arbeitnehmern nicht beitrags-
pflichtiger Arbeitgeber, Nichterwerbstätigen und freiwillig Versicherten nach Art. 2) 
besondere Beiträge, die nach der Leistungsfähigkeit der Pflichtigen abzustufen 
sind.366 Artikel 15 findet Anwendung. Der Bundesrat ist befugt, die nötigen Massnah-
men zu treffen, um zu verhindern, dass die Ansätze für die Verwaltungskostenbeiträge 
bei den einzelnen Ausgleichskassen allzu sehr voneinander abweichen. 

2 Den Ausgleichskassen können an ihre Verwaltungskosten Zuschüsse aus dem AHV-
Ausgleichsfonds gewährt werden, deren Höhe unter angemessener Berücksichtigung 
der Struktur und des Aufgabenbereiches der einzelnen Kasse vom Bundesrat zu be-
stimmen ist. 

  

364 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

365 SR 830.1 
366 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 
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2bis Für die Durchführung des vereinfachten Abrechnungsverfahrens nach den Arti-
keln 2 und 3 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005367 gegen die Schwarzarbeit wer-
den den Ausgleichskassen Entschädigungen aus dem AHV-Ausgleichsfonds gewährt, 
deren Höhe vom Bundesrat festgesetzt wird.368 

3 Die Verwaltungskostenbeiträge gemäss Absatz 1 und die Zuschüsse gemäss Ab-
satz 2 sind ausschliesslich zur Deckung der Verwaltungskosten der Ausgleichskassen 
und ihrer Zweigstellen sowie zur Deckung der Revisions- und Kontrollkosten zu ver-
wenden. Die Ausgleichskassen haben darüber besonders Buch zu führen. 

4 …369 

Art. 70370 Haftung für Schäden 

1 Die Gründerverbände, der Bund und die Kantone haften der Alters- und Hinterlas-
senenversicherung für Schäden, die von ihren Kassenorganen oder einzelnen Kassen-
funktionären durch strafbare Handlungen oder durch absichtliche oder grob fahrläs-
sige Missachtung von Vorschriften zugefügt wurden. Ersatzforderungen werden vom 
zuständigen Bundesamt durch Verfügung geltend gemacht. Das Verfahren wird durch 
das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968371 geregelt. 

2 Ersatzforderungen von Versicherten und Dritten nach Artikel 78 ATSG372 sind bei 
der zuständigen Ausgleichskasse geltend zu machen; diese entscheidet darüber durch 
Verfügung. 

3 Die Schadenersatzforderung erlischt: 

a. im Falle von Absatz 1, wenn das zuständige Bundesamt nicht innert eines Jah-
res nach Kenntnis des Schadens eine Verfügung erlässt, auf alle Fälle zehn 
Jahre nach der schädigenden Handlung; 

b. im Falle von Absatz 2, wenn der Geschädigte sein Begehren nicht innert eines 
Jahres nach Kenntnis des Schadens einreicht, auf alle Fälle zehn Jahre nach 
der schädigenden Handlung. 

4 Schäden, für welche die Gründerverbände einer Verbandsausgleichskasse haften, 
sind aus der geleisteten Sicherheit zu decken. Die Sicherheit ist nötigenfalls innerhalb 
von drei Monaten auf den vorgeschriebenen Betrag zu ergänzen. Soweit der Schaden 
die geleistete Sicherheit übersteigt, haften die Gründerverbände der Ausgleichskasse 
solidarisch. 

5 Schäden, für welche die Kantone haften, können mit Bundesbeiträgen verrechnet 
werden. 

  

367 SR 822.41 
368 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit,  

in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 359; BBl 2002 3605). 
369 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), mit 

Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
370 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

371 SR 172.021 
372 SR 830.1 
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D. Die Zentrale Ausgleichsstelle 

Art. 71 Errichtung und Aufgaben 

1 Der Bundesrat errichtet im Rahmen der Bundesverwaltung eine Zentrale Ausgleichs-
stelle. 

1bis Die Zentrale Ausgleichsstelle ist für die Rechnungsführung der Sozialversicherun-
gen Alters- und Hinterlassenenversicherung, Invalidenversicherung und Erwerbser-
satzordnung verantwortlich. Sie führt die Rechnungen der drei Sozialversicherungen 
getrennt und erstellt jährliche sowie monatliche Bilanzen und Erfolgsrechnungen.373 

2 Die Zentrale Ausgleichsstelle rechnet periodisch mit den Ausgleichskassen über die 
vereinnahmten Beiträge und die ausbezahlten Renten und Hilflosenentschädigun-
gen374 ab. Sie überwacht den Abrechnungsverkehr und kann zu diesem Zweck bei den 
Ausgleichskassen die Abrechnungen an Ort und Stelle prüfen oder Belege einverlan-
gen. 

3 Die Zentrale Ausgleichsstelle sorgt dafür, dass die sich aus den Abrechnungen erge-
benden Saldi von den Ausgleichskassen dem AHV-Ausgleichsfonds überwiesen bzw. 
aus diesem den Ausgleichskassen vergütet werden. Zu diesem Zweck sowie zur Ge-
währung von Vorschüssen an die Ausgleichskassen ist sie befugt, direkt Anweisungen 
auf den AHV-Ausgleichsfonds auszustellen. 

4 Die Zentrale Ausgleichsstelle ist für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Re-
gisters der laufenden Geldleistungen (Art. 49c) und des Versichertenregisters 
(Art. 49d) zuständig.375 

4bis Sie kann auf Antrag und in Zusammenarbeit mit den Fachorganisationen der 
Durchführungsstellen der Alters- und Hinterlassenenversicherung, der Invalidenversi-
cherung, der Erwerbsausfallentschädigung und der Familienzulagen in der Landwirt-
schaft ein Informationssystem entwickeln und betreiben, das die Übermittlung von 
Daten durch die Versicherten an die Durchführungsstellen und den Austausch von 
Daten zwischen den Durchführungsstellen ermöglicht.376 

5 Die Zentrale Ausgleichsstelle sorgt dafür, dass bei Eintritt eines Rentenfalles alle 
individuellen Konten der versicherten Person berücksichtigt werden.377 

6 Die Zentrale Ausgleichsstelle vervollständigt und beantwortet die Informationsan-
fragen, die ihr von der Zentralstelle 2. Säule nach Artikel 58a des Bundesgesetzes vom 

  

373 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 4 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in 
Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). 

374 Ausdruck gemäss Ziff. II Bst. b des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

375 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

376 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

377 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2749; BBl 2000 255). 
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25. Juni 1982378 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
(BVG) übermittelt werden.379 

Art. 71a380 Haftung 

Für die Haftung gilt Artikel 70 Absätze 1–3 sinngemäss.  
E. Die Aufsicht des Bundes 

Art. 72381 Aufsichtsbehörde 

Der Bundesrat bezeichnet die Aufsichtsbehörde. 

Art. 72a382 Aufgaben der Aufsichtsbehörde 

1 Die Aufsichtsbehörde überwacht den Vollzug dieses Gesetzes, um eine qualitativ 
hochstehende und einheitliche Durchführung der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung sicherzustellen. 

2 Insbesondere erfüllt sie folgende Aufgaben: 

a. Sie wertet die Berichte der Revisionsstellen und die Geschäftsberichte der 
Ausgleichskassen systematisch aus und leitet allenfalls die erforderlichen 
Massnahmen ein. 

b. Sie legt nach Anhörung der Durchführungsstellen Anforderungen an die In-
formationssicherheit und den Datenschutz fest, welche nach Artikel 49a Ab-
satz 2 von den Informationssystemen gewährleistet werden müssen. 

c. Sie erlässt Weisungen, die den einheitlichen Vollzug sicherstellen. 

d. Sie erlässt Weisungen zur Berechnung von Beiträgen und Leistungen. 

e. Sie holt Kennzahlen bei den Ausgleichskassen und der Zentralen Ausgleichs-
stelle ein und erstellt Statistiken. 

  

378 SR 831.40 
379 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 

seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
380 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

381 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

382 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 
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Art. 72b383 Massnahmen der Aufsichtsbehörde 

Die Aufsichtsbehörde kann: 

a. von den Ausgleichskassen alle für die Aufsichtstätigkeit notwendigen Aus-
künfte oder Unterlagen verlangen; 

b. einer Ausgleichskasse im Einzelfall Zielvorgaben machen; 

c. einer Ausgleichskasse im Einzelfall Weisungen erteilen; 

d. auf Kosten der Ausgleichskasse eine Arbeitgeberkontrolle anordnen; 

e. eine ergänzende Revision durchführen oder auf Kosten der Ausgleichskasse 
eine ergänzende Revision anordnen; 

f. vom zuständigen Wahlorgan verlangen, dass Verantwortungsträger im Sinne 
von Artikel 66a, welche keine Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätig-
keit bieten, abberufen werden; 

g. vom zuständigen Wahlorgan verlangen, dass der Kassenleiter, seine Stellver-
tretung und die weiteren Personen, die mit Geschäftsleitungsaufgaben betraut 
sind, ermahnt, verwarnt oder in Fällen schwerer Pflichtverletzung abberufen 
werden, wenn sie ihre Obliegenheiten nicht ordnungsgemäss erfüllen; 

h. in Fällen wiederholter schwerer Missachtung der gesetzlichen Vorschriften 
eine kommissarische Verwaltung der Ausgleichskasse anordnen;  

i. in begründeten Fällen vom zuständigen Wahlorgan die Abberufung der Revi-
sionsstelle verlangen; 

j. die Ausrichtung allfälliger Zuschüsse aus dem AHV-Ausgleichsfonds einstel-
len. 

Art. 73 Eidgenössische Kommission für die Alters-, Hinterlassenen- und  
Invalidenversicherung384 

1 Der Bundesrat ernennt eine Eidgenössische Kommission für die Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenversicherung385, in welcher die Versicherten, die schweizerischen 
Wirtschaftsverbände, die …386 Versicherungseinrichtungen, der Bund und die Kanto-
ne angemessen vertreten sein müssen. Die Kommission kann zur Behandlung beson-
derer Geschäfte Ausschüsse bilden. 

2 Der Kommission obliegt ausser den in diesem Gesetz ausdrücklich genannten Auf-
gaben die Begutachtung von Fragen über die Durchführung und Weiterentwicklung 
der Alters- und Hinterlassenenversicherung zuhanden des Bundesrates. Der Bundesrat 

  

383 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 

384 Bezeichnung gemäss Ziff. II Bst. a des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969 
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

385 Bezeichnung gemäss Ziff. II Bst. a des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969 
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

386 Wort gestrichen durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 25. Juni 1982 über die berufliche Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, mit Wirkung seit 1. Jan. 1985 
(AS 1983 797 827; BBl 1976 I 149). 
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kann ihr weitere Aufgaben übertragen. Sie hat das Recht, dem Bundesrat von sich aus 
Anregungen zu unterbreiten.387  
Fünfter Abschnitt: … 

Art. 74–83388  
Sechster Abschnitt: Die Rechtspflege 

Art. 84389 Besondere Zuständigkeit 

Über Beschwerden gegen Verfügungen und Einspracheentscheide kantonaler Aus-
gleichskassen entscheidet in Abweichung von Artikel 58 Absatz 1 ATSG390 das Ver-
sicherungsgericht am Ort der Ausgleichskasse. 

Art. 85391 

Art. 85bis 392 Eidgenössische Rekursbehörde 

1 Über Beschwerden von Personen im Ausland entscheidet in Abweichung von Artikel 
58 Absatz 2 ATSG393 das Bundesverwaltungsgericht. Der Bundesrat kann vorsehen, 
dass diese Zuständigkeit dem Versicherungsgericht des Kantons zugewiesen wird, in 
welchem der Arbeitgeber des Versicherten seinen Wohnsitz oder Sitz hat.394 

2 Bei Streitigkeiten über Leistungen ist das Verfahren für die Parteien kostenlos; einer 
Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig verhält, können jedoch Kosten auferlegt 
werden. Bei anderen Streitigkeiten richten sich die Kosten nach Artikel 63 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968395.396 

  

387 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

388 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, mit Wirkung seit 1. Jan. 1985 (AS 1983 797 827; 
BBl 1976 I 149). 

389 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

390 SR 830.1 
391 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371;  
BBl 1991 II 185 910, 1994 V 921, 1999 4523). 

392 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Mai 1978 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). 

393 SR 830.1 
394 Fassung gemäss Anhang Ziff. 107 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202). 
395 SR 172.021 
396 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 5137; BBl 2018 1607). 
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3 Ergibt die Vorprüfung vor oder nach einem Schriftenwechsel, dass die Beschwerde 
an das Bundesverwaltungsgericht unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist, so 
kann ein Einzelrichter mit summarischer Begründung auf Nichteintreten oder Abwei-
sung erkennen.397 

Art. 86398  
Siebenter Abschnitt: Strafbestimmungen des ersten Teiles399 

Art. 87 Vergehen 

Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich oder 
einen anderen eine Leistung auf Grund dieses Gesetzes erwirkt, die ihm nicht zu-
kommt, 

wer sich durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise der Bei-
tragspflicht ganz oder teilweise entzieht, 

wer es als Arbeitgeber unterlässt, sich einer Ausgleichskasse anzuschliessen und die 
beitragspflichtigen Löhne seiner Arbeitnehmer innert der Frist abzurechnen, die der 
Bundesrat gestützt auf Artikel 14 bestimmt,400 

wer als Arbeitgeber einem Arbeitnehmer um die Beiträge gekürzte Löhne ausrichtet 
und, anstatt die der Ausgleichskasse geschuldeten Arbeitnehmerbeiträge zu bezahlen, 
die Beiträge selber verbraucht oder damit andere Forderungen begleicht,401 

wer die Schweigepflicht verletzt oder bei der Durchführung dieses Gesetzes seine Stel-
lung als Organ oder Funktionär zum Nachteil Dritter oder zum eigenen Vorteil miss-
braucht, 

wer die ihm obliegende Meldepflicht (Art. 31 Abs. 1 ATSG402) verletzt,403 

wer als Revisor oder Revisionsgehilfe die ihm bei der Durchführung einer Revision 
bzw. Kontrolle oder bei Abfassung oder Erstattung des Revisions- bzw. Kontrollbe-
richtes obliegenden Pflichten in grober Weise verletzt, 

  

397 Fassung gemäss Anhang Ziff. 107 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202). 

398 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 107 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202). 

399 Ab 1. Jan. 2007 sind die angedrohten Strafen und die Verjährungsfristen in Anwendung 
von Art. 333 Abs. 2–6 des Strafgesetzbuches (SR 311.0) in der Fassung des BG vom  
13. Dez. 2002 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979) zu interpretieren beziehungsweise umzu-
rechnen. 

400 Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018  
(AS 2017 5521; BBl 2016 157). 

401 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

402 SR 830.1 
403 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). 
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…404 

wird, sofern nicht ein mit einer höheren Strafe bedrohtes Verbrechen oder Vergehen 
des Strafgesetzbuches405 vorliegt, mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.406 

Art. 88407 Übertretungen 

Wer die Auskunftspflicht verletzt, indem er wissentlich unwahre Auskunft erteilt oder 
die Auskunft verweigert, 

wer sich einer von der zuständigen Stelle angeordneten Kontrolle widersetzt oder diese 
auf andere Weise verunmöglicht, 

wer die vorgeschriebenen Formulare nicht oder nicht wahrheitsgetreu ausfüllt, 

…408 

wird, sofern nicht ein Tatbestand von Artikel 87 erfüllt ist, mit Busse bestraft.409 

Art. 89410 

Art. 90411 Zustellung von Urteilen und Einstellungsverfügungen 

Die Urteile sowie die Einstellungsverfügungen sind in vollständiger Ausführung un-
verzüglich der Ausgleichskasse zuzustellen, welche die strafbare Handlung angezeigt 
hat. 

Art. 91412 Ordnungsbussen 

1 Wer Ordnungs- und Kontrollvorschriften verletzt, ohne dass die Verletzung gemäss 
Artikel 87 oder 88 unter Strafe gestellt ist, wird von der Ausgleichskasse nach voraus-

  

404 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer)  
(AS 2007 5259; BBl 2006 501). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 18. Dez. 2020 
(Systematische Verwendung der AHV-Nummer durch Behörden), mit Wirkung seit  
1. Jan. 2022 (AS 2021 758; BBl 2019 7359). 

405 SR 311.0 
406 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  

in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501). 
407 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
408 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 18. Dez. 2020 (Systematische Verwendung der 

AHV-Nummer durch Behörden), mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 758;  
BBl 2019 7359). 

409 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  
in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501). 

410 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 18. Dez. 2020 (Systematische Verwendung der 
AHV-Nummer durch Behörden), mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 758;  
BBl 2019 7359). 

411 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). 

412 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  
(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057).  
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gegangener Mahnung mit einer Ordnungsbusse bis zu 1000 Franken belegt. Im Wie-
derholungsfall innert zweier Jahre kann eine Ordnungsbusse bis zu 5000 Franken aus-
gesprochen werden.413 

2 Die Bussenverfügung ist zu begründen.414  
Achter Abschnitt: Verschiedene Bestimmungen 

Art. 92415 

Art. 92a416 

Art. 93417 Meldungen an die Arbeitslosenversicherung 

Die Zentrale Ausgleichstelle gleicht die ihr gemeldeten Taggeldbezüge der Arbeitslo-
senversicherung mit den ihr von den Ausgleichskassen gemeldeten Einträgen in den 
individuellen Konten ab. Stellt sie dabei fest, dass eine Person, die ein Taggeld der 
Arbeitslosenversicherung bezogen hat, für die gleiche Periode ein Einkommen aus Er-
werbstätigkeit erzielt hat, so meldet sie dies von Amtes wegen der zuständigen Stelle 
der Arbeitslosenversicherung zur weiteren Abklärung. 

Art. 93bis418 Meldungen an das Staatssekretariat für Migration 

1 Die Zentrale Ausgleichstelle gleicht die ihr vom Staatssekretariat für Migration 
(SEM) übermittelten AHV-Nummern von Personen aus dem Asyl- und Ausländerbe-
reich, für welche die Kantone Pauschalabgeltungen erhalten, periodisch mit den ihr 
von den Ausgleichskassen gemeldeten Einträgen in den individuellen Konten ab. 

2 Stellt sie dabei fest, dass eine gemeldete Person ein Einkommen aus einer Erwerbs-
tätigkeit erzielt hat, so meldet sie dies von Amtes wegen dem SEM zur Überprüfung 
der ausgerichteten Pauschalabgeltungen und der korrekten Abrechnung der Sonderab-
gabe. 

3 Der Bund zahlt einen Pauschalbeitrag zur anteilsmässigen Abgeltung der Aufwen-
dungen, die der Zentralen Ausgleichstelle und den Ausgleichskassen aus dem Daten-
abgleich, der Datenübermittlung und der Datenpflege entstanden sind. 

  

413 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 

414 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 5137; BBl 2018 1607). 

415 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, mit Wirkung seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2677; BBl 1999 4983). 

416 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 
BBl 1990 II 1). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-
Versichertennummer), mit Wirkung seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501). 

417 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit, in 
Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 359; BBl 2002 3605). 

418 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Okt. 2016  
(AS 2016 3101; BBl 2014 7991). 
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Art. 94419 

Art. 95420 Vergütung und Übernahme der Kosten 

1 Der AHV-Ausgleichfonds vergütet dem Bund die Kosten: 

a. der Zentralen Ausgleichsstelle; 

b. der in Artikel 62 Absatz 2 genannten Ausgleichskasse für die Durchführung 
der Alters- und Hinterlassenenversicherung; die Kosten für die Durchführung 
der freiwilligen Versicherung werden nur bis zu dem Betrag vergütet, der 
durch die Verwaltungskostenbeiträge nicht gedeckt ist;  

c. die ihm aus der Wahrnehmung der Aufsicht, der Durchführung der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung und einer allgemeinen Information der Versicher-
ten über die Beiträge und Leistungen der Versicherung erwachsen; 

d. die ihm für wissenschaftliche Auswertungen entstehen, die er im Zusammen-
hang mit der Umsetzung und der Überprüfung der Wirksamkeit dieses Geset-
zes erstellt oder erstellen lässt, um die Durchführung der Versicherung zu ver-
bessern; und 

e.  die ihm aus der Vollzugs- und Aufsichtstätigkeit im Zusammenhang mit der 
Beitragsgewährung nach Artikel 101bis entstehen. 

2 Der AHV-Ausgleichsfonds vergütet der Zentralen Ausgleichsstelle im Rahmen von 
Absatz 1 Buchstabe a die durch den Betrieb und die Weiterentwicklung des Registers 
der laufenden Geldleistungen, des Versichertenregisters sowie des Informationssys-
tems nach Artikel 71 Absatz 4bis entstehenden Kosten. 

3 Er übernimmt: 

a. die Kosten für die Entwicklung und den Betrieb von gesamtschweizerisch an-
wendbaren Informationssystemen, sofern sie für die Ausgleichskassen, die 
Versicherten oder die Arbeitgeber Erleichterungen bringen; 

b. die ausgewiesenen Posttaxen, die sich aus der Durchführung der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung ergeben. 

4 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über den Umfang der Aufwendungen, die durch 
den AHV-Ausgleichsfonds übernommen werden, und legt den Betrag fest, der für die 
allgemeine Information der Versicherten verwendet werden darf. 

  

419 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371;  
BBl 1991 II 185 910, 1994 V 921, 1999 4523). 

420 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). 



Alters- und Hinterlassenenversicherung. BG 

67 / 86 

831.10 

Art. 95a421  Vergütung weiterer Kosten 

Der AHV-Ausgleichsfonds vergütet dem Bund neben den Kosten nach Artikel 95 die 
Kosten für die Entwicklung und den Betrieb von Informationssystemen, die der Erfül-
lung der Aufgaben nach Anhang II des Freizügigkeitsabkommens422 dienen. 

Art. 96423 

Art. 97424 

Art. 98425 

Art. 99426 

Art. 100427 

Art. 101428 

Art. 101bis 429 Beiträge zur Förderung der Altershilfe 

1 Die Versicherung kann gesamtschweizerisch tätigen gemeinnützigen privaten Insti-
tutionen Beiträge an die Personal- und Organisationskosten für die Durchführung fol-
gender Aufgaben zugunsten Betagter gewähren:430 

a. Beratung, Betreuung und Beschäftigung; 

  

421 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 
BBl 1990 II 1). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit  
1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; BBl 2018 1607). 

422 SR 0.142.112.681 
423 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 1994 V 921, 1999 
4523). 

424 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2019, mit Wirkung seit  
1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; BBl 2018 1607). 

425 Aufgehoben durch Art. 18 des BG vom 19. März 1965 über Ergänzungsleistungen zur Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, mit Wirkung seit 1. Jan. 1966  
(AS 1965 537; BBl 1964 II 681). 

426 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 13 des BG vom 16. Dez. 1994, mit Wirkung seit  
1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). 

427 Aufgehoben durch Ziff. II 409 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung  
kantonaler Erlasse durch den Bund, mit Wirkung seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362;  
BBl 1988 II 1333). 

428 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 5. Okt. 1984, mit Wirkung seit 1. Jan. 1986  
(AS 1985 2002; BBl 1981 III 737). 

429 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). 

430 Fassung gemäss Ziff. II 24 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Ende 
dieses Textes. 
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b. Kurse, die der Erhaltung oder Verbesserung der geistigen oder körperlichen 
Fähigkeiten, der Selbstsorge sowie der Herstellung des Kontaktes mit der Um-
welt dienen; 

c.431 Koordinations- und Entwicklungsaufgaben; 

d.432 Weiterbildung von Hilfspersonal. 

2 Die Beitragsgewährung erfolgt mittels Leistungsverträgen. Der Bundesrat bestimmt 
die Subventionskriterien und setzt die Höchstgrenzen der Beiträge fest. Er legt eine 
Prioritätenordnung fest und kann die Ausrichtung der Beiträge von weiteren Voraus-
setzungen abhängig machen oder mit Auflagen verbinden.433 Das zuständige Bundes-
amt schliesst die Leistungsverträge ab und regelt die Berechnung der Beiträge sowie 
die Einzelheiten der Anspruchsvoraussetzungen.434 

3 …435 

4 Soweit auf Grund anderer Bundesgesetze Beiträge an Aufwendungen im Sinne von 
Absatz 1 gewährt werden, richtet die Versicherung keine Beiträge aus. 

Art. 101ter 436  
Zweiter Teil: Die Finanzierung 

Erster Abschnitt: Die Aufbringung der Mittel 

Art. 102437 Grundsatz438 

1 Die Leistungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung werden finanziert durch: 

a. die Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber; 

  

431 Fassung gemäss Ziff. II 24 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). 

432 Fassung gemäss Ziff. II 24 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). Die Änd. gemäss BG vom 20. Juni 2014 
über die Weiterbildung, in Kraft seit 1. Jan. 2017, betrifft nur den französischen und den 
italienischen Text (AS 2016 689; BBl 2013 3729). 

433 Fassung des dritten Satzes gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterent-
wicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). 

434 Fassung gemäss Ziff. II 24 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). 

435 Aufgehoben durch Ziff. II 24 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). 

436 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2002 (AS 2002 3475; BBl 2002 803).  
Aufgehoben durch Anhang Ziff. 107 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202). 

437 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1964  
(AS 1964 285; BBl 1963 II 517). 

438 Fassung gemäss Ziff. II Bst. c des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 
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b.439 den Beitrag des Bundes; 

c.440 die Vermögenserträge des AHV-Ausgleichsfonds; 

d.441 die Einnahmen aus dem Rückgriff auf haftpflichtige Dritte; 

e.442 die Erträge zugunsten der Versicherung aus der Erhöhung der Mehrwertsteu-
ersätze nach Artikel 130 Absätze 3 und 3ter BV; 

f.443 den Ertrag aus der Spielbankenabgabe. 

2 Die Hilflosenentschädigung wird ausschliesslich durch den Bund finanziert.444 

Art. 103445 Bundesbeitrag 

Der Bundesbeitrag beläuft sich auf 20,2 Prozent der jährlichen Ausgaben der Versi-
cherung; davon wird der Beitrag an die Hilflosenentschädigung nach Artikel 102 Ab-
satz 2 abgezogen. 

Art. 104446 Finanzierung des Bundesbeitrags 

1 Zur Finanzierung des Bundesbeitrags werden zuerst die Erträge aus der Belastung 
des Tabaks und der gebrannten Wasser verwendet. 

2 Der fehlende Betrag wird mit allgemeinen Mitteln gedeckt. 

Art. 105 und 106447  
  

439 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

440 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

441 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1986  
(AS 1985 2002; BBl 1981 III 737). 

442 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

443 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

444 Fassung gemäss Ziff. II 24 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). 

445 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

446 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). 

447 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 5. Okt. 1984, mit Wirkung seit 1. Jan. 1986  
(AS 1985 2002; BBl 1981 III 737). 
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Zweiter Abschnitt:  
Der Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung 

Art. 107 Bildung 

1 Unter der Bezeichnung «Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung» (AHV-Ausgleichsfonds) wird ein Fonds gebildet, dem alle Einnahmen gemäss 
Artikel 102 gutgeschrieben und alle Leistungen gemäss dem dritten Abschnitt des ers-
ten Teils, die Zuschüsse gemäss Artikel 69 Absatz 2 dieses Gesetzes sowie die Aus-
gaben aufgrund des Regresses nach den Artikeln 72–75 ATSG448 belastet werden.449 

2 Der Bund leistet seinen Beitrag monatlich an den AHV-Ausgleichsfonds.450 

3 Der AHV-Ausgleichsfonds darf in der Regel nicht unter den Betrag einer Jahresaus-
gabe sinken.451 

Art. 108452 

Art. 109453 Verwaltung 

Die Verwaltung des AHV-Ausgleichsfonds richtet sich nach dem Ausgleichsfondsge-
setz vom 16. Juni 2017454. 

Art. 110455  
Dritter Abschnitt: … 

Art. 111456  
  

448 SR 830.1 
449 Fassung gemäss Ziff. II 4 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit  

1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). 
450 Fassung gemäss Ziff. II 24 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzaus-

gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). 

451 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968 (AS 1969 111; BBl 1968 I 602). Fassung 
gemäss Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  
(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 

452 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 4 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, mit 
Wirkung seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). 

453 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 4 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in 
Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). 

454 SR 830.2 
455 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 4 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, mit 

Wirkung seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). 
456 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), mit Wirkung seit  

1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). 
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Art. 112457  
Vierter Abschnitt: … 

Art. 113–153458  
Dritter Teil:459 Verhältnis zum europäischen Recht 

Art. 153a460 

1 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der 
Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die 
Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge 
oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie auf 
die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen 
im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz 
verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. Juni 
1999461 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europä-
ischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit 
(Freizügigkeitsabkommen) anwendbar: 

a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004462; 

b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009463; 

c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71464; 

  

457 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, mit Wirkung seit 1. Jan. 1964  
(AS 1964 285; BBl 1963 II 517). 

458 Aufgehoben durch Art. 46 Bst. a des BG vom 21. März 1969 über die Tabakbesteuerung, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 1970 (AS 1969 645; BBl 1968 II 345). 

459 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits 
über die Freizügigkeit, in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 701; BBl 1999 6128). 

460 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BB vom 17. Juni 2016 (Ausdehnung des Freizügig-
keitsabkommens auf die Republik Kroatien), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5233; 
BBl 2016 2223). Siehe auch die UeB am Schluss dieses Textes. 

461 SR 0.142.112.681 
462  Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 

2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.831.109.268.1). 
463  Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Sep-

tember 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
(SR 0.831.109.268.11). 

464 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Sys-
teme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familien-
angehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern; in der jeweils gültigen 
Fassung des Freizügigkeitsabkommens (AS 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) bzw. 
des revidierten EFTA-Übereinkommens. 



Alters- und Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

72 / 86 

831.10 

d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72465. 

2 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der 
Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten oder galten und die Staatsan-
gehörige der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins sind oder die als 
Flüchtlinge oder Staatenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem Gebiet Islands, 
Norwegens oder Liechtensteins haben, sowie auf die Familienangehörigen und Hin-
terlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegen-
den Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von An-
lage 2 zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. Januar 1960466 zur Errichtung der 
Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkommen) anwendbar: 

a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004; 

b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009; 

c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71; 

d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72. 

3 Der Bundesrat passt die Verweise auf die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten 
Rechtsakte der Europäischen Union jeweils an, wenn eine Anpassung des Anhangs II 
des Freizügigkeitsabkommens und der Anlage 2 zu Anhang K des EFTA-
Übereinkommens beschlossen wurde. 

4 Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäischen Union», «Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Gemeinschaft», «Staaten der Europäischen Union» und «Staaten der Eu-
ropäischen Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz bezeichnen die Staaten, für die das 
Freizügigkeitsabkommen gilt.  
Vierter Teil:467  
Systematische Verwendung der AHV-Nummer ausserhalb der AHV 

Art. 153b Begriff 

Die Verwendung der AHV-Nummer nach Artikel 50c gilt als systematisch, wenn die 
ganze AHV-Nummer, ein Teil davon oder eine geänderte Form dieser Nummer mit 
Personendaten verbunden wird und diese Daten in strukturierter Form gesammelt wer-
den. 

  

465  Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung 
der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit 
auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb 
der Gemeinschaft zu- und abwandern; in der jeweils gültigen Fassung des Freizügigkeits-
abkommens (AS 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) bzw. des revidierten EFTA-
Übereinkommens. 

466 SR 0.632.31 
467 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Dez. 2020 (Systematische Verwendung der AHV-

Nummer durch Behörden), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 758;  
BBl 2019 7359). 
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Art. 153c Berechtigte 

1 Nur folgende Behörden, Organisationen und Personen sind berechtigt, die AHV-
Nummer systematisch zu verwenden: 

a.  soweit sie zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist: 

1. die eidgenössischen Departemente und die Bundeskanzlei, 

2. die dezentralisierten Einheiten der Bundesverwaltung, 

3. die Einheiten der Kantons- und Gemeindeverwaltungen, 

4. die Organisationen und Personen des öffentlichen oder privaten Rechts, 
die nicht den Verwaltungen nach den Ziffern 1–3 angehören und die 
durch Bundesrecht, kantonales Recht oder kommunales Recht oder durch 
Vertrag mit Verwaltungsaufgaben betraut sind, sofern das anwendbare 
Recht die systematische Verwendung der AHV-Nummer vorsieht, 

5. die Bildungsinstitutionen; 

b. die privaten Versicherungsunternehmen in Fällen nach Artikel 47a des Versi-
cherungsvertragsgesetzes vom 2. April 1908468; 

c. die Organe, die beauftragt sind, die in einem allgemeinverbindlich erklärten 
Gesamtarbeitsvertrag vorgesehenen Kontrollen durchzuführen. 

2 Sie dürfen die AHV-Nummer nicht systematisch verwenden in den Bereichen, in 
denen das anwendbare Recht dies ausdrücklich ausschliesst. 

Art. 153d469 Technische und organisatorische Massnahmen 

Die zur systematischen Verwendung der AHV-Nummer berechtigten Behörden, Or-
ganisationen und Personen dürfen diese Nummer nur verwenden, wenn sie folgende 
technische und organisatorische Massnahmen getroffen haben: 

a. Sie beschränken den Zugang zu Datenbanken, welche die AHV-Nummer ent-
halten, auf die Personen, welche die AHV-Nummer zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben benötigen und schränken bei elektronischen Datenbanken die Lese- und 
Schreibrechte entsprechend ein. 

b. Sie bezeichnen eine für die systematische Verwendung der AHV-Nummer zu-
ständige Person. 

c. Sie sorgen dafür, dass die zugangs- und zugriffsberechtigten Personen in Aus- 
und Weiterbildung darin geschult werden, dass die AHV-Nummer nur aufga-
benbezogen verwendet und nur entsprechend den gesetzlichen Vorgaben be-
kannt gegeben werden darf. 

d. Sie treffen Massnahmen zur Wahrung der Informationssicherheit und des Da-
tenschutzes, die der Risikolage angepasst sind und dem Stand der Technik ent-
sprechen; sie sorgen insbesondere für eine dem Stand der Technik entspre-
chende Verschlüsselung von Datensätzen, welche die AHV-Nummer 
enthalten und über ein öffentliches Netz übertragen werden. 

  

468 SR 221.229.1 
469 Siehe auch die SchlB Änd. 18.12.2020 am Ende des Textes. 
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e. Sie legen fest, wie im Falle eines missbräuchlichen Zugriffs auf Datenbanken 
oder einer missbräuchlichen Nutzung derselben vorzugehen ist. 

Art. 153e Risikoanalyse 

1 Die folgenden Einheiten führen periodisch eine Risikoanalyse durch, die insbeson-
dere dem Risiko einer unerlaubten Zusammenführung von Datenbanken Rechnung 
trägt: 

a. die eidgenössischen Departemente und die Bundeskanzlei für Datenbanken, 
die sie selber führen, und für Datenbanken, welche die Behörden, Organisati-
onen und Personen nach Artikel 153c Absatz 1 Buchstabe a Ziffern 2 und 4, 
die Bildungsinstitutionen in ihrem Zuständigkeitsbereich und die privaten 
Versicherungsunternehmen nach Artikel 153c Absatz 1 Buchstabe b führen; 

b. die Kantone für Datenbanken, die von Einheiten der kantonalen und kommu-
nalen Verwaltung und von Organisationen und Personen nach Artikel 153c 
Absatz 1 Buchstabe a Ziffern 4 und 5 geführt werden, sofern das kantonale 
oder kommunale anwendbare Recht die systematische Verwendung der AHV-
Nummer vorsieht. 

2 Sie führen im Hinblick auf die Risikoanalyse ein Verzeichnis der Datenbanken, in 
denen die AHV-Nummer systematisch verwendet wird. 

Art. 153f Mitwirkungspflichten 

Die Behörden, Organisationen und Personen, welche die AHV-Nummer systematisch 
verwenden, müssen der Zentralen Ausgleichsstelle bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben behilflich sein. Sie haben insbesondere folgende Mitwirkungspflichten: 

a. Sie erstatten der Zentralen Ausgleichsstelle Meldung über die systematische 
Verwendung der AHV-Nummer. 

b. Sie lassen Kontrollen durch die Zentrale Ausgleichsstelle zu, stellen dieser die 
für die Verifizierung der AHV-Nummer notwendigen Daten zur Verfügung 
und erteilen ihr die diesbezüglich benötigten Auskünfte. 

c. Sie nehmen die von der Zentralen Ausgleichsstelle angeordneten Korrekturen 
bei der AHV-Nummer vor. 

Art. 153g Bekanntgabe der AHV-Nummer beim Vollzug von kantonalem oder 
kommunalem Recht 

Die Behörden, Organisationen und Personen, die beim Vollzug von kantonalem oder 
kommunalem Recht die AHV-Nummer systematisch verwenden, dürfen die AHV-
Nummer bekannt geben, wenn keine offensichtlich schutzwürdigen Interessen der be-
troffenen Person entgegenstehen und: 

a. die Bekanntgabe für die Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere zur Verifizie-
rung der AHV-Nummer, erforderlich ist; 

b. die Bekanntgabe für die Empfängerin oder den Empfänger für die Erfüllung 
ihrer oder seiner gesetzlichen Aufgaben unentbehrlich ist; oder 
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c. die betroffene Person im Einzelfall der Bekanntgabe zugestimmt hat. 

Art. 153h Gebühren 

Der Bundesrat kann Gebühren vorsehen für die Dienstleistungen, welche die Zentrale 
Ausgleichsstelle im Zusammenhang mit der systematischen Verwendung der AHV-
Nummer ausserhalb der AHV erbringt. 

Art. 153i Strafbestimmungen des vierten Teils 

1 Wer die AHV-Nummer systematisch verwendet, ohne dazu nach Artikel 153c Ab-
satz 1 berechtigt zu sein, wird mit Geldstrafe bestraft. 

2 Wer die AHV-Nummer verwendet, ohne die technischen und organisatorischen 
Massnahmen nach Artikel 153d zu treffen, wird mit Busse bestraft. 

3 Artikel 79 ATSG470 ist anwendbar.  
Fünfter Teil:471 Schlussbestimmungen 

Art. 154 Inkrafttreten und Vollzug 

1 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1948 in Kraft. Der Bundesrat ist befugt, nach Auf-
nahme des Gesetzes in die eidgenössische Gesetzessammlung einzelne Bestimmungen 
organisatorischer Natur schon vor dem 1. Januar 1948 in Kraft zu setzen472. 

2 Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt und erlässt die hiezu erforderlichen 
Verordnungen. 

Art. 155473 

  

470 SR 830.1 
471 Ursprünglich Dritter bzw. Vierter Teil. 
472 Die Art. 9, Abs. 4, 17, 50, 51, Abs. 4, 53–58, 61–69, 71–73, 75, 77, Abs. 1, letzter Satz, 

80, Abs. 1, 82, 85, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101 und 109 traten am 1. Aug. 1947 in Kraft  
(BRB vom 28. Juli 1947; AS 63 895). 

473 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 5. Okt. 1984 (AS 1985 2002; BBl 1981 III 737). 
Aufgehoben durch Ziff. II 39 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 
Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437; BBl 2007 6121). 



Alters- und Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

76 / 86 

831.10 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 28. Juni 1974474  
Schlussbestimmungen der Änderung vom 24. Juni 1977  
(9. AHV-Revision)475 

a.  Erste Anpassung der Renten durch den Bundesrat476 

1 Die erste Rentenanpassung erfolgt, nachdem der Landesindex der Konsumenten-
preise den Stand von 175,5 Punkten erreicht hat. In diesem Zeitpunkt wird der Ren-
tenindex nach Artikel 33ter Absatz 2 AHVG auf 100 Punkte gesetzt, ebenso seine 
Komponenten Preisindex und Lohnindex.477 

2 Der Mindestbetrag der vollen einfachen Altersrente nach Artikel 34 Absatz 2 AHVG 
ist alsdann auf den nächstmöglichen Zeitpunkt auf 550 Franken festzusetzen. Bis da-
hin setzt der Bundesrat den Aufwertungsfaktor nach Artikel 30 Absatz 4 jährlich auf 
Grund des Indexstandes von 167,5 fest. 

3 Frühestens auf den gleichen Zeitpunkt kann er auch die Einkommensgrenzen nach 
Artikel 42 Absatz 1 AHVG und Artikel 2 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 19. März 
1965478 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver-
sicherung (ELG) sowie die sinkende Skala nach Artikel 6 und 8 AHVG entsprechend 
anpassen.  
b.–d. …479  
e.480  Anwendung des Rückgriffs auf haftpflichtige Dritte 

Die Artikel 72–75 ATSG481 gelten für Fälle, in denen das ersatzbegründende Ereignis 
nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen eingetreten ist.  
  

474 AS 1974 1589. Aufgehoben durch Ziff. II 39 des BG vom 20. März 2008 zur formellen 
Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437;  
BBl 2007 6121). 

475 AS 1978 391 III 1; BBl 1976 III 1 
476 Diese Anpassung erfolgte auf 1. Jan. 1980 (Art. 2 der V vom 17. Sept. 1979 über die voll-

ständige Inkraftsetzung der 9. AHV-Revision – AS 1979 1365). 
477 Diese Anpassung erfolgte auf 1. Jan. 1980 (Art. 2 der V vom 17. Sept. 1979 über die voll-

ständige Inkraftsetzung der 9. AHV-Revision – AS 1979 1365). 
478 [AS 1965 537; 1971 32; 1972 2483 Ziff. III; 1974 1589; 1978 391 Ziff. II 2; 1985 2017;  

1986 699; 1996 2466 Anhang Ziff. 4; 1997 2952; 2000 2687; 2002 685 Ziff. I 5, 701  
Ziff. I 6, 3371 Anhang Ziff. 9, 3453; 2003 3837 Anhang Ziff. 4; 2006 979 Art. 2 Ziff. 8; 
2007 5259 Ziff. IV. AS 2007 6055 Art. 35]. Siehe heute: das BG vom 6. Okt. 2006  
(SR 831.30). 

479 Aufgehoben durch Ziff. II 39 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 
Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437; BBl 2007 6121). 

480 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

481 SR 830.1 
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f.  Anwendung des neuen Artikels 30 Absätze 2 und 2bis AHVG 

Artikel 30 Absätze 2 und 2bis AHVG482 gilt für die nach seinem Inkrafttreten neu ent-
stehenden Renten. Für die in diesem Zeitpunkt laufenden Renten gelten die bisherigen 
Bestimmungen weiterhin, selbst wenn die Rentenart ändert.  
g.  …483  
Schlussbestimmungen der Änderung vom 20. März 1981484  
Schlussbestimmung der Änderung vom 7. Oktober 1983485  
Schlussbestimmungen der Änderung vom 7. Oktober 1994  
(10. AHV-Revision)486 

a.  Unterstellung unter die Versicherungspflicht 

1 Für Personen, die nach dem bisherigen Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c versichert 
sind, gilt weiterhin altes Recht. Sie können jedoch erklären, dass sie nach dem neuen 
Recht behandelt werden wollen. Bei einem Arbeitgeberwechsel gilt neues Recht. 

2 Personen nach Artikel 1 Absatz 3, die weniger als drei Jahre nicht versichert waren, 
können im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber innert eines Jahres seit Inkrafttreten 
dieser Gesetzesänderung der Versicherung beitreten.  
b.  …487  
c.  Einführung des neuen Rentensystems 

1 Die neuen Bestimmungen gelten für alle Renten, auf die der Anspruch nach dem 31. 
Dezember 1996 entsteht. Sie gelten auch für laufende einfache Altersrenten von Per-
sonen, deren Ehegatte nach dem 31. Dezember 1996 einen Anspruch auf eine Alters-
rente erwirbt oder deren Ehe nach diesem Zeitpunkt geschieden wird. 

  

482 SR 831.10 
483 Aufgehoben durch Ziff. II 39 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437; BBl 2007 6121). 
484 AS 1982 1676 Anhang Ziff. 2. Aufgehoben durch Ziff. II 39 des BG vom 20. März 2008 

zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008  
(AS 2008 3437; BBl 2007 6121). 

485 AS 1984 100. Aufgehoben durch Ziff. II 39 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Be-
reinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437;  
BBl 2007 6121). 

486 AS 1996 2466 Ziff. II 1; BBl 1990 II 1 
487 Aufgehoben durch Ziff. II 39 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437; BBl 2007 6121). 
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2 Bei der Berechnung der Altersrenten von verwitweten und geschiedenen Personen, 
die vor dem 1. Januar 1953 geboren sind, wird eine Übergangsgutschrift berücksich-
tigt, wenn ihnen nicht während mindestens 16 Jahren Erziehungs- oder Betreuungs-
gutschriften angerechnet werden konnten. 

3 Die Übergangsgutschrift entspricht der Höhe der halben Erziehungsgutschrift. Sie 
wird wie folgt abgestuft:   
Jahrgang Übergangsgutschrift in der Höhe  

der halben Erziehungsgutschrift für 

1945 und älter 16 Jahre 
1946 14 Jahre 
1947 12 Jahre 
1948 10 Jahre 
1949   8 Jahre 
1950   6 Jahre 
1951   4 Jahre 
1952   2 Jahre 

  
Die Übergangsgutschrift darf jedoch höchstens für die Anzahl der Jahre angerechnet 
werden, welche für die Festsetzung der Rentenskala der rentenberechtigten Person be-
rücksichtigt werden. 

4 Bei der Berechnung der Altersrente von geschiedenen Personen wird Artikel 29quin-

quies Absatz 3 auch angewendet, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997 geschieden 
wurde. 

5 Laufende Ehepaar-Altersrenten werden vier Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Ge-
setzesänderung nach folgenden Grundsätzen durch Altersrenten nach neuem Recht er-
setzt: 

a. Die bisherige Rentenskala wird beibehalten. 

b. Jedem Ehegatten wird die Hälfte des bisherigen für die Ehepaarrente massge-
benden durchschnittlichen Jahreseinkommens angerechnet. 

c. Jedem Ehegatten wird eine Übergangsgutschrift gemäss Absatz 3 angerechnet. 

6 Falls dies für das Ehepaar höhere Renten ergibt, kann eine Ehefrau ab dem 1. Januar 
1997 verlangen, dass die Ehepaarrente ihres Mannes nach den Grundsätzen von Ab-
satz 5 durch zwei einfache Renten ersetzt wird, und dass ihre Rente aufgrund der Ren-
tenskala, die sich aus ihrer Beitragsdauer ergibt, festgesetzt wird. 

7 Laufende einfache Altersrenten an Verwitwete und Renten an geschiedene Personen, 
die unter Berücksichtigung der Einkommen von Mann und Frau festgesetzt worden 
sind, werden vier Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung nach folgen-
den Grundsätzen durch Altersrenten nach neuem Recht ersetzt: 

a. Die bisherige Rentenskala wird beibehalten. 

b. Das für die bisherige Rente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen 
wird halbiert. 
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c. Den Berechtigten wird eine Übergangsgutschrift gemäss Absatz 3 angerech-
net. 

d. Verwitwete Personen erhalten einen Zuschlag gemäss Artikel 35bis. 

8 Artikel 31 gilt auch für Altersrenten an verwitwete und geschiedene Personen, die 
nach altem Recht festgesetzt wurden, wenn dies zu einer höheren Rente führt. Er ist 
sinngemäss anwendbar auf Renten, die infolge Scheidung oder Wiederverheiratung 
unter dem alten Recht neu festgesetzt werden mussten. Die höheren Renten werden 
jedoch nur auf Antrag und ab dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung ausgerichtet. 

9 Geschiedene Personen, deren bisherige einfache Altersrente ausschliesslich auf-
grund ihrer eigenen Einkommen und ohne Berücksichtigung von Erziehungsgutschrif-
ten festgesetzt wurde, erhalten vier Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Gesetzesände-
rung eine Übergangsgutschrift gemäss Absatz 3. 

10 Die neuen massgebenden Einkommen dürfen nicht zu tieferen Leistungen führen. 
Der Bundesrat erlässt dafür Berechnungsvorschriften.  
d.  Erhöhung des Rentenalters der Frauen und Einführung  
des Rentenvorbezuges 

1 Das Rentenalter der Frau wird vier Jahre nach Inkrafttreten der zehnten AHV-Revi-
sion auf 63 Jahre und acht Jahre nach dem Inkrafttreten auf 64 Jahre erhöht. 

2 Der Rentenvorbezug wird eingeführt: 

a. im Zeitpunkt des Inkrafttretens der zehnten AHV-Revision nach Vollendung 
des 64. Altersjahres für Männer; 

b. vier Jahre nach Inkrafttreten nach Vollendung des 63. Altersjahres für Männer 
sowie des 62. Altersjahres für Frauen. 

3 Die Renten von Frauen, welche zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 31. Dezem-
ber 2009 vom Rentenvorbezug Gebrauch machen, werden um die Hälfte des Kür-
zungssatzes gemäss Artikel 40 Absatz 3 gekürzt.  
e.  Aufhebung der Zusatzrente für die Ehefrau in der AHV 

1 Die untere Altersgrenze der Ehefrau für den Anspruch auf die Zusatzrente gemäss 
dem bisherigen Artikel 22bis Absatz 1 wird wie folgt angepasst: Für jedes Kalenderjahr 
nach Inkrafttreten des neuen Artikels 22bis Absatz 1 wird die bisherige Grenze von 
55 Jahren um ein Jahr erhöht. 

2 Hat ein Versicherter, der seine Altersrente vorbezieht, Anspruch auf eine Zusatzrente 
für seine Ehefrau, so ist die Zusatzrente nach Artikel 40 Absatz 3 zu kürzen.  
f.  Neue Bestimmungen über die Witwenrente und Einführung der  
Witwerrente 

1 Der Anspruch auf Witwenrenten für geschiedene Frauen, welche am 1. Januar 1997 
das 45. Altersjahr zurückgelegt haben, richtet sich nach den bisherigen Bestimmun-
gen, sofern kein Anspruch nach dem neuen Artikel 24a besteht. 
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2 Sofern aufgrund der neuen Bestimmungen ein Leistungsanspruch entsteht, sind die 
Artikel 23–24a sowie 33 auch für Versicherungsfälle anwendbar, die vor dem 1. Ja-
nuar 1997 eingetreten sind. Die Leistungen werden jedoch nur auf Antrag und frühes-
tens vom Zeitpunkt des Inkrafttretens an ausgerichtet.  
g.  Weitergeltung des bisherigen Rechts 

1 Artikel 2 des Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1992488 über Leistungsverbesserun-
gen in der AHV und der IV sowie ihre Finanzierung gilt für Renten, auf die der An-
spruch vor dem 1. Januar 1997 entstanden ist, auch nach dem 31. Dezember 1995. 
Artikel 2 gilt sinngemäss auch für ledige Versicherte. 

2 Der bisherige Artikel 29bis Absatz 2 gilt für Beitragsjahre vor dem 1. Januar 1997 
auch für Renten, die nach dem Inkrafttreten der zehnten AHV-Revision festgesetzt 
werden. 

3 Arbeitgeber, welche am 1. Januar 1997 die Renten gestützt auf Artikel 51 Absatz 2 
selbst an ihre Arbeitnehmer oder deren Hinterlassene ausbezahlt haben, können die 
Rentenauszahlungen auch weiterhin unter den bisherigen Voraussetzungen vorneh-
men.  
h.  Leistungen an Angehörige von Staaten ohne 
Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz 

Artikel 18 Absatz 2 gilt auch für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Januar 1997 ein-
getreten sind, sofern die AHV-Beiträge nicht rückvergütet worden sind. Ein Anspruch 
auf ordentliche Renten entsteht aber frühestens im Zeitpunkt des Inkrafttretens. Arti-
kel 18 Absatz 3 ist auf Personen anwendbar, denen noch keine AHV-Beiträge rück-
vergütet worden sind und deren Rückvergütungsanspruch noch nicht verjährt ist.  
Schlussbestimmungen der Änderung vom 19. März 1999489 

1 Der Bundesbeschluss vom 4. Oktober 1985490 über den Beitrag des Bundes und der 
Kantone an die Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung wird aufge-
hoben. 

2 …491  
Schlussbestimmungen der Änderung vom 23. Juni 2000492 

1 Schweizer Bürger, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft leben 
und bei Inkrafttreten dieses Gesetzes493 der freiwilligen Versicherung angehören, kön-
nen ihr während höchstens sechs aufeinander folgenden Jahren ab dem Zeitpunkt des 

  

488 [AS 1992 1982; 1995 510, 872, 3517 Ziff. I 5] 
489 AS 1999 2374 Ziff. I 9, 2385 Abs. 2 Ziff. 2 Bst. d; BBl 1999 4 
490 [AS 1985 2006; 1996 3441] 
491 Aufgehoben durch Ziff. I 12 des BG vom 19. Dez. 2003 über das Entlastungsprogramm 

2003, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1633; BBl 2003 5615). 
492 AS 2000 2677; BBl 1999 4983 
493 In Kraft seit dem 1. April 2001 (AS 2000 2677). 



Alters- und Hinterlassenenversicherung. BG 

81 / 86 

831.10 

Inkrafttretens dieses Gesetzes weiterhin angeschlossen bleiben. Diejenigen Personen, 
die das 50. Altersjahr bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits vollendet haben, können 
die Versicherung bis zum Eintritt des ordentlichen Rentenalters weiterführen. 

2 Schweizer Bürger, die in einem Staat ausserhalb der Europäischen Gemeinschaft le-
ben und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes494 der freiwilligen Versi-
cherung angehören, können so lange versichert bleiben, als sie die Versicherungsbe-
dingungen erfüllen. 

3 Laufende Fürsorgeleistungen für schweizerische Staatsangehörige im Ausland wer-
den auch nach dem Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes im bisherigen Betrag aus-
gerichtet, solange sie die einkommensmässigen Voraussetzungen dafür erfüllen.  
Schlussbestimmungen der Änderung vom 14. Dezember 2001495 

1 Personen, die in Island, Liechtenstein oder Norwegen leben und bei Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes betreffend die Bestimmungen über die Personenfreizügigkeit im Ab-
kommen vom 21. Juni 2001496 zur Änderung des Übereinkommens zur Errichtung der 
Europäischen Freihandelsassoziation der freiwilligen Versicherung angehören, kön-
nen ihr während höchstens sechs aufeinander folgenden Jahren ab dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung vom 14. Dezember 2001497 weiterhin angeschlossen blei-
ben. Personen, die das 50. Altersjahr bei Inkrafttreten dieser Änderung bereits vollen-
det haben, können die Versicherung bis zu ihrem Eintritt in das ordentliche Rentenalter 
weiterführen. 

2 Laufende Fürsorgeleistungen an schweizerische Staatsangehörige in Island, Liech-
tenstein oder Norwegen werden auch nach dem Inkrafttreten der Änderung vom 
14. Dezember 2001 im bisherigen Betrag ausgerichtet, solange die einkommensmäs-
sigen Voraussetzungen dafür erfüllt sind.  
Schlussbestimmung der Änderung vom 19. Dezember 2003498  
Schlussbestimmungen der Änderung vom 17. Dezember 2004499 

1 Personen, die in der Tschechischen Republik, in Estland, Zypern, Lettland, Litauen, 
Ungarn, Malta, Polen, Slowenien oder in der Slowakischen Republik leben und bei 
Inkrafttreten des Protokolls vom 26. Oktober 2004500 über die Ausdehnung des Frei-

  

494 In Kraft seit dem 1. April 2001 (AS 2000 2677). 
495 AS 2002 685; BBl 2001 4963 
496 SR 0.632.31 
497 In Kraft seit dem 1. Juni 2002 (AS 2002 685). 
498 AS 2004 1633. Aufgehoben durch Ziff. II 39 des BG vom 20. März 2008 zur formellen 

Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437;  
BBl 2007 6121). 

499 AS 2006 979; BBl 2004 5891 6565 
500 AS 2006 995 
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zügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten der freiwilligen Versiche-
rung angehören, können ihr ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls 
während höchstens sechs aufeinander folgender Jahre weiterhin angeschlossen blei-
ben. Personen, die bei Inkrafttreten dieser Änderung das 50. Altersjahr bereits vollen-
det haben, können die Versicherung bis zu ihrem Eintritt in das Referenzalter501 wei-
terführen. 

2 Laufende Fürsorgeleistungen für schweizerische Staatsangehörige in der Tschechi-
schen Republik, in Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowe-
nien und in der Slowakischen Republik werden auch nach Inkrafttreten des Protokolls 
vom 26. Oktober 2004 über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die 
neuen EG-Mitgliedstaaten im bisherigen Betrag ausgerichtet, solange die Empfänger 
die einkommensmässigen Voraussetzungen dafür erfüllen.  
Schlussbestimmungen der Änderung vom 23. Juni 2006502 

1 Allen Personen, denen im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung Versicher-
tennummern nach bisherigem Recht zugeteilt sind, wird eine neue Versichertennum-
mer zugeteilt. 

2 Der Bundesrat regelt die Fälle, in denen nach dem Inkrafttreten dieser Änderung eine 
Versichertennummer nach bisherigem Recht zugewiesen werden kann. 

3 Stellen und Institutionen, welche die Voraussetzungen zur systematischen Verwen-
dung der Versichertennummer nach neuem Recht nicht erfüllen, dürfen die Versicher-
tennummer nach bisherigem Recht noch fünf Jahre weiter verwenden.  
Übergangsbestimmung der Änderung vom 6. Oktober 2006503 

1 Bis zum Inkrafttreten einer kantonalen Finanzierungsregelung für die Hilfe und 
Pflege zu Hause setzen die Kantone den Subventionsbetrag an gemeinnützige private 
Institutionen (Spitex-Träger), die nach Artikel 101bis bisherigen Rechts AHV-Sub-
ventionen erhielten, auf Grund der Löhne des Vorjahres und des massgebenden Pro-
zentsatzes für die Beitragshöhe im Kalenderjahr vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
vom 6. Oktober 2006504 über die Schaffung und die Änderung von Erlassen zur Neu-
gestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto-
nen (NFA) fest. Sie bezahlen zudem pro Aufenthaltstag im Tagesheim dreissig Fran-
ken und pro ausgelieferte Mahlzeit einen Franken. 

2 …505 

  

501 Ausdruck gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). Diese Änd. wurde in den in der AS genannten Bestimmun-
gen vorgenommen. 

502 AS 2007 5259; BBl 2006 501 
503 AS 2007 5779; BBl 2005 6029 
504 AS 2007 5779 
505 Aufgehoben durch Ziff. I 4 des BG vom 22. Juni 2007 über den Übergang zur Neugestal-

tung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5953; BBl 2007 645). 
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Übergangsbestimmungen der Änderung vom 13. Juni 2008506 

1 Personen, die in Bulgarien oder Rumänien leben und bei Inkrafttreten des Protokolls 
vom 27. Mai 2008507 über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens vom 
21. Juni 1999 auf die neuen EG-Mitgliedstaaten Bulgarien und Rumänien der freiwil-
ligen Versicherung angehören, können ihr ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Protokolls während höchstens sechs aufeinanderfolgender Jahre weiterhin angeschlos-
sen bleiben. Personen, die bei Inkrafttreten dieser Änderung das 50. Altersjahr bereits 
vollendet haben, können die Versicherung bis zu ihrem Eintritt ins Referenzalter wei-
terführen. 

2 Laufende Fürsorgeleistungen für schweizerische Staatsangehörige in Bulgarien und 
Rumänien werden auch nach Inkrafttreten des Protokolls vom 27. Mai 2008 über die 
Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten Bulga-
rien und Rumänien im bisherigen Betrag ausgerichtet, solange die Empfänger die ein-
kommensmässigen Voraussetzungen dafür erfüllen.  
Übergangsbestimmung der Änderung vom 17. Juni 2011508  
Aufrechnung steuerrechtlich zulässiger Abzüge 

Artikel 9 Absatz 4 gilt für alle Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit, die 
nach dem Inkrafttreten dieser Änderung von den Steuerbehörden gemeldet werden.  
Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 17. Juni 2016509 

1 Personen, die in Kroatien leben und bei Inkrafttreten des Protokolls vom 4. März 
2016510 zum Abkommen vom 21. Juni 1999511 zwischen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit im Hinblick auf die Aufnahme der Republik Kro-
atien als Vertragspartei infolge ihres Beitritts zur Europäischen Union der freiwilligen 
Versicherung angehören, können ihr ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Pro-
tokolls während höchstens sechs aufeinanderfolgender Jahre weiterhin angeschlossen 
bleiben. Personen, die bei Inkrafttreten dieser Änderung das 50. Altersjahr bereits 
vollendet haben, können die Versicherung bis zu ihrem Eintritt ins Referenzalter wei-
terführen. 

2 Laufende Fürsorgeleistungen für schweizerische Staatsangehörige in Kroatien wer-
den auch nach Inkrafttreten dieses Protokolls im bisherigen Betrag ausgerichtet, so-
lange die Empfänger die einkommensmässigen Voraussetzungen dafür erfüllen.  
  

506 AS 2009 2411; BBl 2008 2135 
507 SR 0.142.112.681.1 
508 AS 2011 4745; BBl 2011 543 
509 AS 2016 5233; BBl 2016 2223 
510 AS 2016 5251 
511  SR 0.142.112.681 
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Schlussbestimmungen zur Änderung vom 18. Dezember 2020512 

Stellen und Institutionen, welche die AHV-Nummer nach bisherigem Recht verwen-
den, müssen die technischen und organisatorischen Massnahmen nach Artikel 153d 
innert eines Jahres nach Inkrafttreten der Änderung vom 18. Dezember 2020 getroffen 
haben.  
Übergangbestimmungen zur Änderung vom 17. Dezember 2021 
(AHV 21)513 

a. Referenzalter der Frauen  

Das Referenzalter liegt bei:  

a. 64 Jahren für Frauen bis und mit Jahrgang 1960; 

b. 64 Jahren und drei Monaten für Frauen mit Jahrgang 1961; 

c. 64 Jahren und sechs Monaten für Frauen mit Jahrgang 1962; 

d. 64 Jahren und neun Monaten für Frauen mit Jahrgang 1963; 

e. 65 Jahren für Frauen ab Jahrgang 1964. 

b. Berücksichtigung der nach Erreichen des Referenzalters geleisteten Beiträge 

Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom 17. Dezember 2021 
das 70. Altersjahr noch nicht vollendet haben und über das Alter von 65 Jahren hinaus 
Beiträge entrichtet haben, können eine Neuberechnung ihrer Rente nach Artikel 29bis 
Absätze 3 und 4 beantragen. 

c. Kürzungssätze für Frauen beim Vorbezug der Altersrente 

Für Altersrenten von Frauen, deren Vorbezug im Zeitpunkt des Inkrafttretens von Ar-
tikel 40c läuft, gilt während der Vorbezugsdauer weiterhin das bisherige Recht. Sobald 
die versicherte Person das Referenzalter erreicht, wird ihre Altersrente nach Artikel 
29bis unter Berücksichtigung der in Artikel 40c514 vorgesehenen Kürzungssätze neu 
berechnet. 

d. Vorbezugsalter  

Im Jahr des Inkrafttretens der Änderung vom 17. Dezember 2021 können die Frauen 
die Altersrente ab dem vollendeten 62. Altersjahr vorbeziehen. 

e. Anpassung der Erhöhungs- und Kürzungssätze 

Der Bundesrat legt die Erhöhungssätze gemäss Artikel 39 Absatz 3 und die Kürzungs-
sätze gemäss Artikel 40a Absätze 1 und 3 frühestens auf den 1. Januar 2027 neu fest.  
  

512 AS 2021 758; BBl 2019 7359 
513 AS 2023 92; BBl 2019 6305 
514 In Kraft vom 1. Jan. 2025 bis 31. Dez. 2032. 
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Schlussbestimmungen zur Änderung vom 17. Juni 2022 
(Modernisierung der Aufsicht)515 

1 Die Kantone nehmen die organisatorischen Anpassungen, die sich für sie aus Arti-
kel 61 ergeben, innert fünf Jahren nach Inkrafttreten der Änderung vom 17. Juni 2022 
vor. 

2 Die Ausgleichskassen ergreifen die erforderlichen Massnahmen, die sich für sie aus 
Artikel 66 ergeben, innert zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Änderung. 

  

515 AS 2023 688; BBl 2020 1 
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Anhang516 

Tarif der Tabakzölle 

  

516 Aufgehoben durch Art. 46 Bst. a des BG vom 21. März 1969 über die Tabakbesteuerung 
(AS 1969 645; BBl 1968 II 345). 
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